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Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung

Beschlussvorschlag:

Der Landschaftsausschuss stimmt den Ausführungen zur Änderung der 
Landschaftsverbandsordnung sowie dem Entwurf der vom Landschaftsverband Rheinland 
gegenüber dem Vorsitzenden des Ausschusses für Kommunalpolitik des Landtags NRW 
abzugebenden Stellungnahme gemäß Vorlage Nr. 14/1542 zu.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Aktionsplanes für 
Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming.

nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Zusammenfassung: 
 
 
Der Entwurf eines „Gesetzes zur Stärkung der Kommunalen Selbstverwaltung“ (LT-
Drucksache 16/12363) ist zur Beratung federführend an den Ausschuss für 
Kommunalpolitik und mit beratend an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 
an den Haupt- und Finanzausschuss sowie an den Innenausschuss überwiesen worden. 
Ziel des Gesetzentwurfs ist, die Arbeitsmöglichkeiten und Rechte für ehrenamtlich tätige 
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sowie der kommunalen Vertretungsorgane 
insgesamt zu verbessern. Auf diesem Weg soll mittelbar auch die kommunale 
Selbstverwaltung gestärkt werden. Außerdem sollen den Landschaftsverbänden und ihren 
Mitgliedskörperschaften neue Perspektiven für verstärkte interkommunale 
Zusammenarbeit eröffnet werden, indem die Landschaftsverbände kommunale 
Tätigkeiten für ihre Mitglieder durchführen.  
 
Der Gesetzentwurf in der Struktur eines Artikelgesetzes sieht Änderungen der 
verfassungsrechtlichen Grundlagen aller Kommunen in NRW vor. Artikel 3 enthält die 
Änderungen der Landschaftsverbandsordnung (LVerbO). Der Entwurf einer 
Stellungnahme des Landschaftsverbandes Rheinland zum Gesetzentwurf sowie eine 
synoptische Darstellung der derzeitigen und der vorgesehenen künftigen LVerbO sind 
dieser Vorlage als Anlagen beigefügt. Die historische Entwicklung des Gesetzentwurfs und 
die wesentlichen Änderungsvorhaben werden in der Vorlage erläutert. Die Verwaltung 
bittet den Landschaftsausschuss um Zustimmung zur Bewertung des Gesetzentwurfs 
sowie um Zustimmung zum Entwurf der Stellungnahme gegenüber dem Vorsitzenden des 
federführenden Ausschusses für Kommunalpolitik des Landtages NRW. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/1542:  
 
I. Gang des Gesetzgebungsverfahrens 
 
In der 14. Wahlperiode hatte sich der Landtag mit einer Verbesserung der 
Rahmenbedingungen des kommunalen Ehrenamtes befasst und im September 2012 das 
Gesetz zur Stärkung des kommunalen Ehrenamtes und zur Änderung weiterer 
kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften (GV. NRW. S. 436) verabschiedet.  
Im Juli 2013 beschloss der Landtag, den bereits eingeschlagenen Weg fortzusetzen und 
innerhalb des Ausschusses für Kommunalpolitik erneut eine „Arbeitsgruppe zur 
Verbesserung der Rahmenbedingungen des kommunalen Ehrenamtes“ einzurichten.  
Ihren Abschlussbericht stellte die Arbeitsgruppe  im August 2015 vor. Am 1. Oktober 
2015 fasste der Landtag auf der Grundlage eines gemeinsamen Antrags der Fraktionen 
von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP den Beschluss , die von der 
„Ehrenamtskommission“ in ihrem Abschlussbericht empfohlenen Gesetzesänderungen zur 
Verbesserung der Rahmenbedingungen kommunaler Mandatsträger „zügig auf den Weg 
zu bringen“ (Drs. 16/9791). 
Der Gesetzentwurf zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung der Fraktion SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN wurde am 06.07.2016 in den Landtag NRW 
eingebracht (Drs. 16/12363). Dieser sieht unter anderem eine Reform der 
Landschaftsverbandsordnung (LVerbO) vor. 
Der  Entwurf des „Gesetzes zur Stärkung der Kommunalen Selbstverwaltung“ (LT-
Drucksache 16/12363 ) ist nach der ersten Lesung am 06.07.2016 zur Beratung 
federführend an den Ausschuss für Kommunalpolitik und  mit beratend an den  
Ausschuss für  Arbeit, Gesundheit und Soziales, an den Haupt- und Finanzausschuss 
sowie an den Innenausschuss überwiesen worden. 
 
II. Aktueller Sachstand 
 
Der Ausschuss für Kommunalpolitik beabsichtigt, in seiner Sitzung am 09.09.2016 eine 
Ausschussberatung des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung 
durchzuführen. Wie die beiden Landschaftsverbände durch einen Schnellbrief des Städte- 
und Gemeindebundes vom 11.08.2016 erfahren haben, hat die Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände mit Schreiben vom selben Tag unter Bezug auf eine 
Aufforderung von Seiten des Ausschusses für Kommunalpolitik vom 06.07.2016 zum 
Gesetzentwurf Stellung genommen (Anlage 1). Eine Beteiligung der 
Landschaftsverbände ist - anders als bei Reformen der LVerbO in der Vergangenheit - 
bisher nicht erfolgt. Lediglich im Vorfeld der Erstellung des Gesetzentwurfes gab es 
Gesprächskontakte zwischen Vertretern des MIK NRW und der Landschaftsverbände. Mit 
Schreiben vom 17.08.2016 wurde daher der Vorsitzende des Ausschusses für 
Kommunalpolitik im Namen beider Landschaftsverbände gebeten, diesen Gelegenheit zur 
Stellungnahme sowohl gegenüber dem Ausschuss einzuräumen als auch eine Einladung 
zu  einer etwaigen Sachverständigenanhörung auszusprechen.  
Der als Anlage 2 beiliegende Entwurf einer Stellungnahme an den Ausschuss für 
Kommunalpolitik wurde inhaltlich in den wesentlichen Punkten mit dem LWL abgestimmt. 
Aufgrund der unterschiedlichen Ausschussläufe konnte diese nicht gemeinsam gegenüber 
dem Ausschuss für Kommunalpolitik abgegeben werden. Die Stellungnahme des LWL 
erfolgte daher bereits am 05.09.2016 – Anlage 3. 
 
III. Zu den Änderungsvorschlägen hinsichtlich der LVerbO im Einzelnen 
 
Der Gesetzentwurf enthält vielfach redaktionelle und aktualisierende Anpassungen, die 
lediglich bereits abgeschlossenen Entwicklungen Rechnung tragen.  Die wesentlichen 
Änderungen und ihre rechtliche Einordnung sind nachfolgend dargestellt:  
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1. Einführung einer sog. Öffnungsklausel in § 5 Abs. 6 LVerbO-E 
 
Die – von den Landschaftsverbänden seit langem geforderte - Öffnungsklausel ist in  
§ 5 Absatz 6 LVerbO-E geregelt. Die Formulierung des Gesetzentwurfes ist identisch mit 
§ 4 Absatz 6 des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr (RVRG) und ist inhaltlich 
ähnlich der von den beiden Landschaftsverbänden zuletzt im Dezember 2014 
vorgeschlagenen Formulierung. § 5 Absatz 6 LVerbO-E lautet: 
 

„Die Landschaftsverbände können für eine oder mehrere Mitgliedskörperschaften 
auf Antrag gegen ein aufwanddeckendes Entgelt befristet kommunale Tätigkeiten 
für ihr Gemeindegebiet (örtliche Angelegenheiten) durchführen. Vor Ablauf der 
Befristung ist eine Kündigung nur aus wichtigem Grund zulässig. Die 
Durchführung dieser Tätigkeiten lässt die gesetzliche Aufgabenträgerschaft der 
Mitgliedskörperschaft unberührt.“ 
 

Hierdurch werden die Möglichkeiten von interkommunaler Zusammenarbeit der 
Landschaftsverbände mit ihren Mitgliedskörperschaften wesentlich erleichtert.  
An dieser Stelle ist anzumerken, dass sich die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände in ihrer Stellungnahme vom 11.08.2016 gegenüber dem Vorsitzenden 
des Ausschusses für Kommunalpolitik des Landtags NRW wie folgt geäußert hat: 
 

 „Soweit die Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit der 
Landschaftsverbände mit ihren jeweiligen Mitgliedskommunen erweitert werden 
sollen, ist das im Prinzip zu begrüßen. Diese Option sollte allerdings auf den 
originären Aufgabenbereich der Landschaftsverbände beschränkt bleiben.“ 
 

Eine solche Einschränkung würde die durch die Regelung beabsichtigte Förderung der 
interkommunalen Zusammenarbeit konterkarieren. 
 
2. Neureglung des Verhältnisausgleichs bei der Wahl der Landschaftsversammlung  
    in  § 7b Absatz 4 LVerbO-E 
 
Unbeschadet der zwischenzeitlichen Einführung der 2,5 %-Sperrklausel bei der 
Allgemeinen Kommunalwahl verhindert die Norm durch eine Begrenzung des 
Verhältnisausgleichs die Möglichkeit einer übergroßen Landschaftsversammlung. 
Danach darf die Zahl der aus den Reservelisten höchstens zuzuweisenden Mitglieder die 
Zahl der nach § 7b Absatz 2 LVerbO festzustellenden Zahl der von den 
Mitgliedskörperschaften direkt zu wählenden Mitglieder und Ersatzmitglieder um nicht 
mehr als die Hälfte übersteigen. 
Um übergroße Landschaftsversammlungen zu verhindern, hatten die 
Landschaftsverbände Ende 2014 zwei Modifikationen des Wahlverfahrens vorgeschlagen: 
entweder eine spezielle Sperrklausel (diejenigen, die nicht mindestens 2% der Stimmen 
in der allg. Kommunalwahl erhalten haben, bleiben beim Verhältnisausgleich 
unberücksichtigt) und/oder eine Erhöhung der Mindestrepräsentanz (diejenigen, die nicht 
in mindestens fünf  Mitgliedskörperschaften ein Mandat erlangt haben, bleiben beim 
Verhältnisausgleich unberücksichtigt). Dadurch würde die höchstmögliche Zahl an 
Mandaten begrenzt, aber nicht auf eine absolute Zahl festgeschrieben. 
Mit der jetzt im Gesetzentwurf vorgesehenen „Kappungsgrenze“ wird eine übergroße 
Landschaftsversammlung durch eine absolute Höchstsitzzahl vermieden. 
 
3. Neuregelung der Verdienstausfallsentschädigung gemäß§ 16 Abs. 1 LVerbO-E 
 
Der Wortlaut der Regelung in § 16 Absatz 1 LVerbO selbst, wonach Mitglieder der 
Landschaftsversammlung, des Landschaftsausschusses und der Fachausschüsse 
Anspruch auf Freistellung, Ersatz ihres Verdienstausfalls und auf Aufwandsentschädigung 
nach den Regeln der §§ 44,45 Gemeindeordnung und der Entschädigungsverordnung 
haben, bleibt unverändert. Aber durch die Änderung des § 45 GO, auf den § 16 Abs.1 
LVerbO-E zur Anwendung verweist, wird die Regelung zur Berechnung der 
Verdienstausfallentschädigung für die Landschaftsverbände geändert. Danach erfolgt 
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zukünftig der als Ersatz des Verdienstausfalls festzulegende Regelstundensatz und 
Höchstbetrag nicht mehr durch Satzung der Gemeinde und entsprechend durch Satzung 
des LVR, sondern durch Rechtsverordnung des Ministeriums des Innern. 
Diese Änderung ist ein Ergebnis der Ehrenamtskommission und nicht auf einen Vorschlag 
der Landschaftsverbände zurückzuführen. 
  
4. Neuregelung der Aufwandsentschädigung, insbesondere für stellvertretende                                     
Fraktionsvorsitzende in § 16 Abs. 2 LVerbO-E  
 
Auch die Neuregelung der besonderen Aufwandsentschädigungen ist ein Ergebnis der 
Ehrenamtskommission, das für alle kommunalen Ebenen umgesetzt worden ist.  
Entsprechend ihrer Empfehlung wird für die Ausschussvorsitzenden in den 
Landschaftsversammlungen durch § 16 Absatz 2 Ziffer 3 LVerbO-E eine zusätzliche 
Aufwandsentschädigung eingeführt. 
 
Während bisher die Aufwandsentschädigung nach § 16 Absatz 2 LVerbO für den 
Vorsitzenden/die Vorsitzende der Landschaftsversammlung, seine/ihre Stellvertreter/-
innen sowie für die Fraktionsvorsitzenden und deren stellvertretenden Vorsitzenden oder 
einem geschäftsführenden Fraktionsmitglied eine angemessene Aufwandsentschädigung 
durch Satzung durch den LVR festgelegt wurde, erfolgt dies zukünftig durch 
Rechtsverordnung des für Inneres zuständigen Ministeriums. 
 
Hinsichtlich der bisher geltenden Regelung in § 16 Absatz 2 Satz 2 LVerbO , wonach 
Aufwandsentschädigung auch für einen stellvertretenden Vorsitzenden/eine 
stellvertretende Vorsitzende einer Fraktion mit mindestens 15 Mitgliedern gewährt wird, 
ist durch § 16 Absatz 2 Ziffer 4 LVerbO-E insofern eine Änderung eingetreten, als danach 
auch schon Aufwandsentschädigung für einen stellvertretenden Vorsitzenden/eine 
stellvertretende Vorsitzende einer Fraktion mit 8 Mitgliedern gewährt wird. 
 
Allerdings ist hier darauf hinzuweisen, dass nach § 46 Gemeindeordnung und ebenso 
nach § 31 Kreisordnung eine weitergehende Möglichkeit zur Zahlung von 
Aufwandsentschädigung an weitere stellvertretende Vorsitzende einer Fraktion besteht. 
 
Danach haben Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung auch mehrere stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende, sofern die Fraktion bestimmte Mindestgrößen hat. Diese 
Mindestgröße ist bei den Gemeinden und Kreisen gestaffelt. So hat ab 8 Mitgliedern 1 
Stellvertretung Anspruch auf Aufwandsentschädigung, ab 16 Mitgliedern haben 2 
Stellvertretungen und ab 24 Mitgliedern 3 Stellvertretungen einen Anspruch auf 
Aufwandsentschädigung. Bei den Landschaftsverbänden hat bei allen Fraktionen ab 8 
Mitgliedern immer nur 1 stellvertretender Vorsitzender/1 stellvertretende Vorsitzende 
Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung – unabhängig von der Größe der Fraktion.  
Eine Ungleichbehandlung der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden zwischen 
Fraktionen der Landschaftsverbände und Fraktionen der Gemeinden und Kreise ist 
sachlich nicht nachvollziehbar. 
 
Deshalb sollte in der LVerbO insoweit die gleiche Staffelung aufgenommen werden, wie 
bei den Kreisen und Gemeinden.  
Dafür spricht auch teilweise die Argumentation aus der Gesetzesbegründung selbst. 
Dort wird die Aufhebung des Satzungsrechtes für die Landschaftsverbände in Bezug auf 
die Festlegung der angemessenen Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden/die 
Vorsitzende der Landschaftsversammlung, seiner/ihrer Stellvertreter/-innen sowie der 
Fraktionsvorsitzenden mit dem Grundsatz der Vereinheitlichung und dem Hinweis auf die 
Anbindung an die Gemeindeordnung begründet: 
 

„Während hinsichtlich des Verdienstausfalls in Absatz 1 in Form einer 
dynamischen Verweisung auf die Vorschrift des § 45 GO verwiesen wird, dort der 
Regel- und Höchstbetrag nunmehr durch eine Verordnung des für Inneres 
zuständigen Ministeriums bestimmt wird, sah Absatz 2 für die 
Aufwandsentschädigung bislang noch ein Satzungsgestaltungsrecht durch die 
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jeweilige Landschaftsversammlung vor. Auch insofern ist eine Vereinheitlichung 
geboten. Dies gilt umso mehr als die Aufwandsentschädigung der Mitglieder der 
Landschaftsversammlungen derzeit zentral in der Entschädigungsverordnung 
geregelt werden, die Entschädigungen der Vorsitzenden, stellvertretenden 
Vorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden jedoch nicht. Diese Rechtszersplitterung 
wird mit der vorliegenden Regelung beseitigt.“ 

 
5. Neuregelung bezüglich Fraktionen und Gruppen in § 16a LVerbO-E 
 
Die Vorschläge der Landschaftsverbände sind im Gesetzentwurf inhaltlich weitgehend 
durch den umstrukturierten § 16a LVerbO-E umgesetzt worden. Vor allem sind nunmehr 
Gruppen ausdrücklich benannt, die ähnlich wie Fraktionen Anspruch auf Zuwendungen 
haben. Die vorliegende Fassung führt zu unterschiedlich hohen Zuwendungen bei 
unterschiedlich großen Gruppen, gewährleistet aber durch einen 10 % Abschlag einen 
Abstand zwischen Gruppen und Fraktionen. 
Der Gesetzentwurf trifft also für alle kommunalen Ebenen die gleiche Regelung bei der 
Finanzierung der Gruppen. 
 
6. Einführung der Alleinvertretung bei Verpflichtungserklärungen in § 21 LVerbO-E 
 
Nach dem Gesetzentwurf ist die Landesdirektorin bzw. der Landesdirektor bei 
Erklärungen, durch die der Landschaftsverband verpflichtet werden soll, künftig 
alleinvertretungsberechtigt. Das entspricht der schon geltenden Regelung für die 
Hauptverwaltungsbeamten/-innen auf Gemeinde- und Kreisebene.  
 
Eine synoptische Darstellung der derzeitigen und der vorgesehenen künftigen LVerbO ist 
als Anlage 4 beigefügt.  
 
 
 
 
In Vertretung  
 
 
L i m b a c h  
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Herrn Stefan Kämmerling MdL 
Vorsitzender des Ausschusses 
für Kommunalpolitik des Landtags NRW 
Postfach 101134 
40002 Düsseldorf 
 
 
 
 
 
Stellungnahme des Landschaftsverbandes Rheinland zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Stärkung der Kommunalen Selbstverwaltung 
LT-Drucksache 16/12363 
 
 
 
Der  Entwurf eines „Gesetzes zur Stärkung der Kommunalen Selbstverwaltung“ (LT-
Drucksache 16/12363 ) ist zur Beratung federführend an den Ausschuss für 
Kommunalpolitik und  mitberatend an den  Ausschuss für  Arbeit, Gesundheit und 
Soziales, an den Haupt- und Finanzausschuss sowie an den Innenausschuss überwiesen 
worden.  
 
Der Gesetzentwurf betrifft die Landschaftsverbände in vielfältiger Weise. Sowohl die im 
Gesetzentwurf enthaltene Umsetzung der Vorschläge der vom Landtag eingesetzten 
Arbeitsgruppe „Rahmenbedingungen für das kommunale Ehrenamt weiter verbessern“ 
(Ehrenamtskommission) als auch die Umsetzung der meisten Änderungsvorschläge der 
beiden Landschaftsverbände aus dem Jahre 2014 sowie weitere im Gesetzentwurf 
enthaltene Änderungen berühren die Landschaftsverbände unmittelbar. 
 
Insgesamt begrüßt der Landschaftsverband Rheinland die allermeisten Regelungen des 
Gesetzentwurfes (LVerbO-E). Die für die Landschaftsverbände geltenden Regelungen 
werden teils den aktuellen Bedürfnissen angepasst. Teils werden die Regelungen für die 
Landschaftsverbände denen der anderen kommunalen Ebenen angepasst.  
 
Redaktionell wird empfohlen den Gesetzestext konsequent geschlechtsneutral zu 
formulieren, um dem gesetzlichen Gleichstellungsauftrag auch formal nach zu kommen. 
Im Weiteren konzentriert sich diese Stellungnahme auf einige wesentliche Punkte. Das 
sind insbesondere die Neufassung des § 5 LVerbO (dort insbesondere 
Kommunalwirtschaft und die sog. Öffnungsklausel), die Neufassung des § 7b LVerbO 
(Verhältnisausgleich im Wahlverfahren mit einer Kappungsgrenze), die Neufassung des  
§ 16 LVerbO (Höhe der Verdienstausfallentschädigung und eine Aufwandsentschädigung 
für Stellvertretende Fraktionsvorsitzende) sowie die Neufassung des § 16 a LVerbO 
(Fraktionen und Gruppen). 
 
 
Neuregelung bezüglich der Gesundheitsangelegenheiten in § 5 Absatz 1 Satz 1 
Lit a Ziff. 4  LVerbO-E                                                                                                                    
 
Im Gleichklang zu den Ziffern 1., 2. und 5. des § 5 Absatz 1 Satz 1 Lit a LVerbO sollte 
auch in § 5 Absatz 1 Satz 1 Lit a Ziff. 4 von „sind Träger“ gesprochen werden und nicht 
von „können“. 
 
 
Änderungsvorschlag bezüglich der Regelung der Landschaftlichen Kulturpflege 
in § 5 Absatz 1 Satz 1 Lit b Ziff. 3 LVerbO   
 
Aktualisierend sollte der Begriff „Heimatmuseen“ durch den Begriff „Museen“ ersetzt 
werden. 
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Neuregelung bezüglich der Kommunalwirtschaft in § 5 Abs. 1 Satz 1 Lit c 
LVerbO-E 
 
Die Formulierung ist umstrukturiert und angepasst worden. Soweit die neue Ziffer 1 eine 
Aktualisierung vornimmt und die neuen Ziffern 3 und 4 inhaltlich unverändert geblieben 
sind, ist das unproblematisch. 
Soweit in der neuen Ziffer 2 die Möglichkeit geschaffen wird, sich im Bereich der 
Erzeugung der erneuerbaren Energien an örtlichen Unternehmen zu beteiligen, ist dies 
begrüßenswert. Dass dies künftig aber nur unter der Bedingung möglich sein soll, dass 
sich die Belegenheitskommune mit mindestens 5 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt, 
wird hingegen weder für praktikabel, noch für notwendig gehalten. Nochmals wird 
deshalb auf den weitergehenden Änderungsvorschlag der beiden Landschaftsverbände 
hingewiesen, wonach sich die Landschaftsverbände im gesamten Bereich der 
Versorgungs- und Verkehrsunternehmen an Unternehmen mit örtlicher Bedeutung 
beteiligen können, sofern die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen 
Gebietskörperschaften gewahrt sind. Eine solche flexiblere Neuregelung hätte der LVR 
der nunmehr im Gesetzentwurf enthaltenen vorgezogen. 
 
 
Einführung einer sog. Öffnungsklausel in § 5 Abs. 6 LVerbO-E 
 
Die lange angestrebte Öffnungsklausel für die Landschaftsverbände ist in § 5 Absatz 6 
LVerbO-E enthalten. Die Formulierung des Gesetzentwurfes ist identisch mit § 4 Absatz 6 
RVRG und ist inhaltlich ähnlich der von den beiden Landschaftsverbänden zuletzt im 
Dezember 2014 vorgeschlagenen Formulierung.  
Ausdrücklich begrüßt wird, dass mit der im Gesetzentwurf enthaltenen Öffnungsklausel 
erstmals die Möglichkeit geschaffen wird, dass die Landschaftsverbände Aufgaben der 
Mitgliedskörperschaften durchführen können, sofern die Mitgliedskörperschaften das 
wünschen. So kann die gebündelte Fachkompetenz der Landschaftsverbände für eine 
wirtschaftliche Aufgabenerledigung im Sinne der  Mitgliedskörperschaften genutzt 
werden.  
 
 
 
Einführung einer Rechtsgrundlage zur Öffentlichen Bekanntmachung im 
Internet in § 6 Absatz 2 LVerbO-E 
                                                                 
Positiv zu bewerten ist die im Gesetzentwurf enthaltene Regelung zur öffentlichen 
Bekanntmachung im Internet, die inhaltlich der von uns vorgeschlagenen Ergänzung der 
LVerbO entspricht.  
 
 
Neureglung des Verhältnisausgleichs bei der Wahl der Landschaftsversammlung 
in  § 7b Absatz 4 LVerbO-E 
 
Die Einführung der 2,5%-Sperrklausel bei der Allgemeinen Kommunalwahl hat die 
Wahrscheinlichkeit von übergroßen Landschaftsversammlungen schon verringert, aber 
nicht beseitigt. 
Zu dem Zweck, übergroße Landschaftsversammlungen zu verhindern, hatten die 
Landschaftsverbände Ende 2014 zwei Modifikationen des Wahlverfahrens vorgeschlagen, 
nämlich entweder eine spezielle Sperrklausel (diejenigen, die nicht mindestens 2% der 
Stimmen in der allg. Kommunalwahl erhalten haben, bleiben beim Verhältnisausgleich 
unberücksichtigt) und/oder eine Erhöhung der Mindestrepräsentanz (diejenigen, die nicht 
in mindestens fünf  Mitgliedskörperschaften ein Mandat erlangt haben, bleiben beim 
Verhältnisausgleich unberücksichtigt). Dadurch würde die höchstmögliche Zahl an 
Mandaten begrenzt, aber nicht auf eine absolute Zahl festgeschrieben. 
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Das Ziel, ausufernd große Landschaftsversammlungen zu verhindern, erreicht das im 
Gesetzentwurf enthaltene Modell „Kappungsgrenze“ mit der absoluten Höchstsitzzahl.  
 
 
Neuregelung der Verdienstausfallsentschädigung in § 16 Abs. 1 Satz 2 LVerbO-E     
                                              
Durch die Änderung des § 45 GO, auf den § 16 Abs.1 Satz 2 LVerbO-E verweist, wird 
auch die Regelung zur Berechnung der Verdienstausfallentschädigung für die 
Landschaftsverbände geändert. Diese Änderung  ist ein Ergebnis der 
Ehrenamtskommission.      
Die einheitliche Festlegung einer Spanne für den Stundensatz bezüglich der 
Verdienstausfallsregelung wird begrüßt.  
 
 
Neuregelung der Aufwandsentschädigung, insbesondere für stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende in § 16 Abs. 2 LVerbO-E  
 
Auch die Neuregelung der besonderen Aufwandsentschädigungen ist ein Ergebnis der 
Ehrenamtskommission, das für alle kommunalen Ebenen umgesetzt worden ist. Anspruch 
auf eine Aufwandsentschädigung haben auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende, 
sofern die Fraktion eine bestimmte Mindestgröße hat. Diese Mindestgröße ist bei den 
Gemeinden und Kreisen gestaffelt, ab 8 Mitgliedern hat 1 Stellvertreter/1 Stellvertreterin 
Anspruch auf Aufwandsentschädigung, ab 16 Mitgliedern haben 2 Stellvertreter/-innen 
und ab 24 Mitgliedern 3 Stellvertreter/-innen. Bei den Landschaftsverbänden hat bei allen 
Fraktionen ab 8 Mitgliedern - egal von welcher Größe, also auch eine Fraktion mit z.B. 30 
Mitgliedern – immer nur 1 Stellvertreter/1 Stellvertreterin Anspruch auf eine 
Aufwandsentschädigung. 
Warum größere Fraktionen bei den Landschaftsverbänden bezüglich der stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden mit Anspruch auf Aufwandsentschädigung anders behandelt 
werden als bei Gemeinden und Kreisen, ist nicht nachvollziehbar. Deshalb sollte in der 
LVerbO insoweit die gleiche Staffelung aufgenommen werden, wie bei den Kreisen und 
Gemeinden. 
 
 
Neuregelung bezüglich Fraktionen und Gruppen in § 16a LVerbO-E  
 
Die Vorschläge der Landschaftsverbände sind im Gesetzentwurf inhaltlich weitgehend 
durch den umstrukturierten § 16a LVerbO-E umgesetzt worden. Vor allem sind nunmehr 
Gruppen ausdrücklich benannt, die ähnlich wie Fraktionen Anspruch auf Zuwendungen 
haben. Die vorliegende Fassung führt zu unterschiedlich hohen Zuwendungen bei 
unterschiedlich großen Gruppen, gewährleistet aber durch einen 10 % Abschlag einen 
Abstand zwischen Gruppen und Fraktionen. 
Der Gesetzentwurf trifft also für alle kommunalen Ebenen die gleiche Regelung bei der 
Finanzierung der Gruppen, was begrüßt wird. 
 
 
Änderungsvorschlag bezüglich der Regelung zur Landschaftsumlage in § 22 
Absatz 1 LVerbO    
 
Es ist auf das weiterhin bestehende Problem hinzuweisen, dass für bestimmte 
Finanzvorfälle Liquidität aus Umlagemitteln fehlt, so dass wir einen Änderungsbedarf bei 
§ 22 Absatz 1 LVerbO (Landschaftsumlage) sehen.  
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Änderungsvorschlag bezüglich der Regelung zur Sonderumlage in § 23 c Absatz 
1 LVerbO    
 
Es sollte in § 23 c Satz 1 LVerbO (Ausgleichsrücklage) aus der Kannvorschrift eine 
Sollvorschrift werden, wie es seinerzeit schon zu § 23 a LVerbO a.F. vorgetragen worden 
ist. 
 
Einführung der Alleinvertretung bei Verpflichtungserklärungen in § 21 LVerbO-E 
                                                         
Positiv wird bewertet, dass nach dem Gesetzentwurf die Landesdirektorin bzw. der 
Landesdirektor bei Erklärungen, durch die der Landschaftsverband verpflichtet werden 
soll, alleinvertretungsberechtigt ist. Das entspricht der schon geltenden Regelung für die 
Hauptverwaltungsbeamten auf Gemeinde- und Kreisebene.  
 
 
In den zurückliegenden mehr als 60 Jahren Landschaftsverbandsordnung hat sich die 
LVerbO im Wesentlichen bewährt, aber es hat sich auch der ein oder andere 
Änderungsbedarf gezeigt, auf den der vorliegende Gesetzentwurf reagiert. Für 
vertiefende und erläuternde Gespräche zum Gesetzentwurf steht der LVR jederzeit zur 
Verfügung. In der – noch nicht terminierten - Anhörung zum vorliegenden Gesetzentwurf 
wird der LVR seine Stellungnahme vortragen und erläutern. 
  
 
 
 
 
Ulrike Lubek 
Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

















1 
 

Synopse zur Änderung der LVerbO  gemäß dem Entwurf  „Gesetz zur Stärkung der Kommunalen Selbstverwaltung“ LT-Drucksache 16/12363    
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Geltende Fassung 
 

Vorgeschlagene Änderung  
laut Gesetzentwurf (GE) 16/12363 

 
Anmerkungen 

1. Abschnitt  
Allgemeines 

 

 
 

 
§ 1 Mitgliedskörperschaften 
 
Die zum Land Nordrhein-Westfalen gehörenden Kreise und 
kreisfreien Städte der früheren Rheinprovinz bilden den Land-
schaftsverband Rheinland, die Kreise und kreisfreien Städte der 
früheren Provinz Westfalen und des früheren Landes Lippe den 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe. 
 

  

 
§ 2 Rechtsform 
 
Die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe sind 
öffentlich-rechtliche Körperschaften mit dem Recht der Selbst-
verwaltung durch ihre gewählten Organe. 
 

  

 
§ 3 Gebiet und Gebietsänderungen 
 
(1) Das Gebiet der Landschaftsverbände umfasst das Gebiet 
der Mitgliedskörperschaften. Es kann nur durch Gesetz geän-
dert werden. Werden die Grenzen von Mitgliedskörperschaften 
geändert, die zugleich Grenzen der Landschaftsverbände sind, 
so bewirkt dies ohne weiteres die Änderung der Landschafts-
verbandsgrenzen. 
 
(2) Rechtshandlungen, die aus Anlass der Änderung des Gebie-
tes der Landschaftsverbände erforderlich werden, sind frei von 
öffentlichen Abgaben einschließlich Gebühren, soweit sie auf 
Landesrecht beruhen. Das gleiche gilt für die Erstattung von 
Auslagen. 
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Geltende Fassung 
 

Vorgeschlagene Änderung  
laut Gesetzentwurf (GE) 16/12363 

 
Anmerkungen 

 
§ 4 Rechte der Einwohner 
 
Die Einwohner der Mitgliedskörperschaften sind berechtigt, 
1. an der Vertretung und Verwaltung des Landschaftsverbandes 
nach näherer Vorschrift dieses Gesetzes teilzunehmen, 
2. die öffentlichen Einrichtungen des Landschaftsverbandes 
nach Maßgabe der für diese bestehenden Bestimmungen be-
nutzen. 

  

2. Abschnitt 
Wirkungskreis 

 
 
 
 

 

 
§ 5 Aufgaben 
 
(1) Die Aufgaben der Landschaftsverbände erstrecken sich 
nach Maßgabe der hierzu erlassenen besonderen Vorschriften 
auf folgende Sachgebiete: 
 
a) Soziale Aufgaben, Jugendhilfe und Gesundheitsangele-

genheiten 
 

1. Die Landschaftsverbände sind überörtliche Träger der 
Sozialhilfe. 

 
2. Die Landschaftsverbände sind überörtliche Träger 

(Hauptfürsorgestellen) der Kriegsopferfürsorge und 
nach dem Schwerbehindertengesetz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Die Landschaftsverbände nehmen die Aufgaben der 
Landesjugendämter wahr. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Landschaftsverbände sind Träger der Kriegsopferfür-
sorge (Hauptfürsorgestellen) und der Ämter zur Siche-
rung der Integration schwerbehinderter Menschen in das 
Arbeitsleben (Integrationsämter).                        

 
Die Landschaftsverbände nehmen die nach § 4 Absatz 1 
des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in 
die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 482), das 
durch Gesetz vom 25.Oktober 2011 (GV. NRW. .542) 
geändert worden ist, übertragenen Aufgaben des sozia-
len Entschädigungsrechts einschließlich der Kriegsopfer-
versorgung wahr. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 5 Abs. 1 Lit a) Nr. 2               
Kriegsopferfürsoge/Integrationsamt/Versorgungs-
amt/Soziales Entschädigungsrecht                                
Die Neuformulierung im GE entspricht im Wesentlichen 
unserem Vorschlag zur Änderung der LVerbO.   
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Vorgeschlagene Änderung  
laut Gesetzentwurf (GE) 16/12363 

 
Anmerkungen 

 
 
 

4. Die Landschaftsverbände können die Trägerschaft von 
psychiatrischen Fachkrankenhäusern, von anderen 
psychiatrischen stationären Einrichtungen, von psychi-
atrischen teilstationären Einrichtungen, von ambulanten 
und komplementären psychiatrischen Diensten sowie 
von fachmedizinischen Einrichtungen übernehmen. 

 
 
 
 
 

 
5. Die Landschaftsverbände sind Träger von Sonderschu-

len. Den Landschaftsverbänden kann die Förderung 
von Einrichtungen und Maßnahmen öffentlicher und 
freier Träger einschließlich der Ausführung des Lan-
deshaushalts vom Fachminister im Rahmen der von 
ihm erlassenen Richtlinien und Weisungen übertragen 
werden; insoweit haben sie gegenüber dem Land Vor-
satz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. 

 
 
 
b)  Landschaftliche Kulturpflege 

Den Landschaftsverbänden obliegen 
1. Aufgaben der allgemeinen landschaftlichen Kulturpfle-

ge, 
2. Aufgaben der Denkmalpflege, 
3. Aufgaben der Pflege und Förderung der Heimatmuse-

en und des Archivwesens, 
4. die Unterhaltung von Landesmuseen und Landesbild-

stellen. 
 
 
c) Kommunalwirtschaft 

 
Den Landschaftsverbänden obliegen 
1. die Trägerschaft bei der NRW.BANK, der LBS West-

deutsche Landesbausparkasse sowie die indirekte oder 
direkte Beteiligung an der WestLB AG, 

 
 
 
Die Landschaftsverbände können Träger von psychiatri-
schen Fachkrankenhäusern sowie von anderen psychiat-
rischen stationären, teilstationären, ambulanten und 
komplementären Einrichtungen und Diensten sein.  
 
Die Landschaftsverbände können zudem Träger von 
Krankenhäusern sowie medizinischen, rehabilitativen und 
psychosozialen Einrichtungen mit Schnittstellen zur psy-
chiatrischen Versorgung sein.                                    
 
 
 
Die Landschaftsverbände sind Träger von Förderschulen. 
Sie sind berechtigt, Schulen für Kranke zu errichten und 
fortzuführen                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Buchstabe b Nummer 4 wird das Wort „Landesbildstel-
len“ durch das Wort „Landesmedienzentren“ ersetzt 
 
 
 
 
 
1. Die Landschaftsverbände können sich gemäß den 
Regelungen des Statuts der Ersten Abwicklungsanstalt 
an dieser Anstalt beteiligen. 

 
 § 5 Abs. 1 Lit a) Nr. 4         
Gesundheitsangelegenheiten                                        
Die Neuformulierung im GE entspricht im Wesentlichen 
unserem Vorschlag zur Änderung der LVerbO.  
Lediglich in Satz 1 ist es dabei geblieben, dass die LVe 
Träger der dort genannten Einrichtungen „sein können“ 
und nicht „sind“.  
Der Satz 2 des GE übernimmt vollständig unseren 
Vorschlag, wonach die LVe auch Träger der dort ge-
nannten Einrichtungen „mit Schnittstellen zur psychiat-
rischen Versorgung“ sein können. 
 
 
 § 5 Abs. 1 Lit a) Nr. 5                   Schulen                 
Die Neuformulierung im GE entspricht im Wesentlichen 
unserem Vorschlag zur Änderung der LVerbO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 5 Abs. 1 Lit b) Nr. 3             Heimatmuseen           
Der Gesetzentwurf nimmt die Anregung, statt „Heimat-
museen“ von „Museen“ zu sprechen, nicht auf.           
 §  5 Abs. 1 Lit  b) Nr. 4         Landesbildstellen        
Die Neuformulierung im GE entspricht im Wesentlichen 
unserem Vorschlag zur Änderung der LVerbO.  
 
 
  § 5 Abs. 1 Lit c)                Kommunalwirtschaft      
Dieser Regelungsabschnitt hat eine neue Struktur er-
halten, durch 5 Ziffern. 
In Ziff 1. ist eine Aktualisierung (inhaltlich  wie von uns 
vorgeschlagen, sprachlich anders formuliert) erfolgt. 
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Geltende Fassung 
 

Vorgeschlagene Änderung  
laut Gesetzentwurf (GE) 16/12363 

 
Anmerkungen 

 
 

2. die Beteiligung an Versorgungs- und Verkehrsunter-
nehmen mit regionaler Bedeutung, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. die Geschäftsführung der kommunalen Versorgungs-

kassen. 
 
 
Die Landschaftsverbände können eine unmittelbare oder mittel-
bare Gewährträgerschaft über die Lippische Landesbrandversi-
cherungsanstalt übernehmen oder sich unmittelbar oder mittel-
bar an einer Lippischen Landes-Brandversicherungs-
Aktiengesellschaft beteiligen.  
 
 
Dem Landschaftsverband Westfalen Lippe obliegt die Beteili-
gung an der Provinzial NordWest Holding AG, dem Land-
schaftsverband Rheinland obliegt die Gewährträgerschaft über 
die Provinzial Rheinland Holding. Die Landschaftsverbände 
können sich unmittelbar oder mittelbar an den Provinzial Versi-
cherungs-Aktiengesellschaften beteiligen, auch wenn das jewei-
lige Geschäftsgebiet außerhalb des in § 3 genannten Gebiets 
liegt. 
 
 
(2) Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe kann sich an der 
Trägerschaft der Heilbäder Bad Sassendorf, Bad Waldliesborn 
und Bad Westernkotten beteiligen. Der Landschaftsverband 
Rheinland ist Träger der Rheinischen Klinik für Orthopädie in 
Viersen. 
 
 

  
 
2. Die Landschaftsverbände können sich an Versor-
gungs- und Verkehrsunternehmen mit regionaler Bedeu-
tung beteiligen. 
 
 
Darüber hinaus ist eine Beteiligung der Landschaftsver-
bände an Unternehmen im Bereich der Erzeugung er-
neuerbarer Energien zulässig, wenn auch die Belegen-
heitskommune der Energieerzeugungsanlage an dem 
Unternehmen mit mindesten 5% unmittelbar oder mittel-
bar beteiligt ist. 
     
                                                                                    
3.Den Landschaftsverbänden obliegt die Geschäftsfüh-
rung der kommunalen Versorgungskassen                    
 
 
4. Die Landschaftsverbände können eine unmittelbare 
oder mittelbare Gewährträgerschaft über die Lippische 
Landesbrandversicherungsanstalt übernehmen oder sich 
unmittelbar oder mittelbar an einer Lippischen Landes-
Brandversicherungs-Aktiengesellschaft beteiligen.  
 
 
5. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe kann sich an 
der Provinzial NordWest Holding AG beteiligen, der 
Landschaftsverband Rheinland kann die Gewährträger-
schaft über die Provinzial Rheinland Holding überneh-
men. Die Landschaftsverbände können sich unmittelbar 
oder mittelbar an den Provinzial Versicherungs-
Aktiengesellschaften beteiligen, auch wenn das jeweilige 
Geschäftsgebiet außerhalb des in § 3 genannten Gebiets 
liegt. 
 
Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
aa) Satz 1 wird aufgehoben.  
bb) In dem neuen Satz 1 werden die Wörter „Rheinischen 
Klinik“ durch die Wörter „LVR-Klinik“ ersetzt.  
 
 
 

 
 
In Ziff 2. ist bezüglich der Beteiligung an Versorgungs- 
und Verkehrsunternehmen mit regionaler Bedeutung 
das Verb geändert worden: statt „... den Landschafts-
verbänden obliegt die Beteiligung ...“ steht im GE „Die 
Landschaftsverbände können sich ... beteiligen“. 
Die von den LVen vorgeschlagene Beteiligungsmög-
lichkeit im Bereich der Erzeugung erneuerbarer Ener-
gien ist zwar aufgenommen worden, aber anders als 
von uns vorgeschlagen reicht es nicht, dass die Inte-
ressen der Belegenheitskommune gewahrt sind, son-
dern diese muss sich ebenfalls mit 5 % unmittelbar 
oder mittelbar beteiligen. 

                                     .                                       
Die Ziff. 3 Ist inhaltlich gleich geblieben. 
 
 
 
Die neue Ziff. 4 entspricht dem bisherigen § 5 Abs. 1 
LIt c Satz 2, ohne sprachliche Veränderung. 
 
 
 
 
 
Die neue Ziff. 5 entspricht dem bisherigen § 5 Abs. 1 
LIt c Satz 3 und 4. Satz 3 enthält eine von uns nicht 
vorgeschlagene Änderung: die LVe „können“ sich betei-
ligen steht im GE, bisher heißt es, den LVen „obliegt“ 
eine solche Beteiligung. 
 
 
 
 
 
 § 5 Absatz 2     

Heilbäder und orthopädische Klinik                         
Wie vorgeschlagen entfällt Satz 1 ersatzlos und die 
Bezeichnung der Klinik wird aktualisiert.  
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Geltende Fassung 
 

Vorgeschlagene Änderung  
laut Gesetzentwurf (GE) 16/12363 

 
Anmerkungen 

(3) Zur Wahrung der kulturellen Belange des früheren Landes 
Lippe ist der Landschaftsverband Westfalen-Lippe verpflichtet, 
mit dem Landesverband Lippe im Rahmen der allgemeinen 
landschaftlichen Kulturpflege, insbesondere der Bodendenk-
malpflege, sowie bei Errichtung, Ausbau und Unterhaltung 
Lippischer Kulturinstitute zusammenzuarbeiten. Die Einzelheiten 
der Zusammenarbeit und ihre Finanzierung sind zwischen den 
beiden Verbänden zu vereinbaren. 
 
(4) Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe kann nach Maß-
gabe besonderer Vereinbarungen der Westfälischen landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaft und der Westfälischen land-
wirtschaftlichen Alterskasse Personal zur Erledigung ihrer Auf-
gaben zur Verfügung stellen. 
 
(5) Neue Aufgaben können den Landschaftsverbänden nur 
durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes übertragen wer-
den. Soweit ihnen dadurch zusätzliche Lasten erwachsen, ist 
gleichzeitig die Aufbringung der Mittel zu regeln. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folgender Absatz 6 wird angefügt 
(6) Die Landschaftsverbände können für eine oder meh-
rere Mitgliedskörperschaften auf Antrag gegen ein auf-
wanddeckendes Entgelt befristet kommunale Tätigkeiten 
für ihr Gemeindegebiet (örtliche Angelegenheiten) durch-
führen. Vor Ablauf der Befristung ist eine Kündigung nur 
aus wichtigem Grund zulässig. Die Durchführung dieser 
Tätigkeiten lässt die gesetzliche Aufgabenträgerschaft 
der Mitgliedskörperschaft unberührt.“  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 5 Abs. 6           Öffnungsklausel                             
Die von uns als Satz 3 des Absatzes 5 vorgeschlagene 
Öffnungsklausel ist als neuer Absatz 6 in geänderter 
Formulierung in den GE aufgenommen worden. Die 
Formulierung des Gesetzentwurfes ist identisch mit der 
Formulierung in § 4 Abs. 6 RVRG, an dem sich inhalt-
lich unser Änderungsvorschlag ausgerichtet hatte. 
 

 
§ 5a Geheimhaltung 
 
Die Landschaftsverbände sind verpflichtet, Angelegenheiten der 
zivilen Verteidigung, die auf Anordnung der zuständigen Behör-
de oder ihrem Wesen nach gegen die Kenntnis Unbefugter 
geschützt werden müssen, geheim zu halten. Sie haben hierbei 
Weisungen der Landesregierung auf dem Gebiet des Geheim-
schutzes zu beachten. 
 

  

 
 
§ 5b Gleichstellung von Frau und Mann 
 
(1) Zur Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichbe-
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Vorgeschlagene Änderung  
laut Gesetzentwurf (GE) 16/12363 

 
Anmerkungen 

rechtigung von Frau und Mann bestellen die Landschaftsver-
bände hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte. 
 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und 
Maßnahmen des Landschaftsverbandes mit, die die Belange 
von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberech-
tigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichbe-
rechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. 
 
(3) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten 
ihres Aufgabenbereiches an den Sitzungen des Landschafts-
ausschusses, der Landschaftsversammlung und ihrer Fachaus-
schüsse teilnehmen. Ihr ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. 
Sie kann die Öffentlichkeit über Angelegenheiten ihres Aufga-
benbereichs unterrichten. 
 
(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten, die 
ihren Aufgabenbereich berühren, den Beschlussvorlagen des 
Direktors des Landschaftsverbandes widersprechen; in diesem 
Fall hat der Vorsitzende der Landschaftsversammlung diese zu 
Beginn der Beratung auf den Widerspruch und seine wesentli-
chen Gründe hinzuweisen. 

(5) Das Nähere zu den Absätzen 2 bis 4 regelt die Satzung. 

(6) Die Funktionsbezeichungen dieses Gesetzes werden in 
weiblicher oder männlicher Form geführt. 

 
§ 6 Satzungen 
 
(1) Die Landschaftsverbände können ihre Angelegenheiten 
durch Satzungen regeln, soweit die Gesetze nicht etwas ande-
res bestimmen. 
 
(2) Satzungen sind im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen bekanntzumachen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
In Satz 1 wird nach dem Wort „Nordrhein-Westfalen“ das 
Wort „öffentlich“ eingefügt.                                 
Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:  
Satzungen können auch durch Bereitstellung im Internet 
entsprechend der Bekanntmachungsverordnung vom 26. 
August 1999 (GV. NRW. S. 516) in der jeweils geltenden 
Fassung mit der Maßgabe bekannt gemacht werden, 
dass auf die erfolgte Bereitstellung und die Internetadres-
se nachrichtlich im Ministerialblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen hinzuweisen ist. 

 
 
 
 
    
                                                    
 § 6 Abs. 2 und 4        Bekanntmachungen                
Die im Gesetzentwurf enthaltene Regelung entspricht 
inhaltlich der von uns vorgeschlagenen Ergänzung der 
LVerbO, auch wenn die Strukturierung und Formulie-
rung des § 6 im GE anders ist als von uns vorgeschla-
gen.  
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Sie treten, wenn kein anderer Zeitpunkt in der Satzung bestimmt 
ist, am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
(3) Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-

schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
c) der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Beschluss 

der Landschaftsversammlung vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 

Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung ist auf die 
Rechtsfolgen nach Satz 1 hinzuweisen. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folgender Absatz 4 wird angefügt:  
(4) Die Landschaftsverbände bestimmen durch Satzung 
die Form der öffentlichen Bekanntmachung für sonstige 
durch Rechtsvorschrift vorgeschriebene öffentliche Be-
kanntmachungen, soweit nicht andere Rechtsvorschriften 
hierüber besondere Regelungen enthalten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
                                                            

 
3. Abschnitt 

Landschaftsversammlung, Landschaftsausschuss, 
Direktor des Landschaftsverbandes 

 

 
 

 

 
§ 7 Zuständigkeiten der Landschaftsversammlung 
 
(1) Die Landschaftsversammlung beschließt über 
 
a) die allgemeinen Grundsätze, nach denen die Verwaltung 

geführt werden soll,  
 
b) die Wahl der Mitglieder des Landschaftsausschusses und 

der Fachausschüsse, 
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c) die Wahl des Direktors des Landschaftsverbandes und der 

Landesräte, 
 
d) den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Satzun-

gen des Landschaftsverbandes, 
 
e) den Erlass der Haushaltssatzung, die Landschaftsumlage, 

die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung 
sowie die Bestätigung des Gesamtabschlusses, 

 
f) die Festlegung strategischer Ziele unter Berücksichtigung 

der Ressourcen. 
 
(2) Die Landschaftsversammlung kann sich die Beratung und 
Entscheidung von Angelegenheiten, für die der Landschafts-
ausschuss zuständig ist (§ 11 Abs. 1), vorbehalten. 
 
 
§ 7a Auskunft und Akteneinsicht 
 
(1) Die Landschaftsversammlung und der Landschaftsaus-
schuss sind durch ihren Vorsitzenden über alle wichtigen Ange-
legenheiten des Landschaftsverbandes zu unterrichten. Der 
Vorsitzende der Landschaftsversammlung kann von dem Direk-
tor des Landschaftsverbandes jederzeit Auskunft und Aktenein-
sicht über alle Angelegenheiten des Landschaftsverbandes 
verlangen. 
 
 
(2) Die Vorsitzenden der Fachausschüsse können vom Direktor 
des Landschaftsverbandes jederzeit Auskunft über die Angele-
genheiten verlangen, die zum Aufgabenbereich ihres Ausschus-
ses gehören. Sie haben das Recht auf Akteneinsicht, soweit es 
durch Satzung geregelt ist. 
 
(3) Die Landschaftsversammlung und der Landschaftsaus-
schuss können im Rahmen ihrer Zuständigkeiten nach §§ 7 und 
11 vom Direktor des Landschaftsverbandes Einsicht in die Ak-
ten durch einen von ihnen bestimmten Fachausschuss oder 
einzelne von ihnen beauftragte Mitglieder verlangen. 
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(4) In Einzelfällen muss auf Beschluss der Landschaftsver-
sammlung oder auf Verlangen eines Fünftels ihrer Mitglieder 
oder einer Fraktion auch einem einzelnen, von den Antragstel-
lern jeweils zu benennenden Mitglied Akteneinsicht gewährt 
werden. Diese Bestimmung gilt für den Landschaftsausschuss 
und seine Mitglieder entsprechend. Einem einzelnen, von den 
Antragstellern zu benennenden Mitglied eines Fachausschus-
ses steht ein Akteneinsichtsrecht nur aufgrund eines Beschlus-
ses des Fachausschusses zu. 
 
 
§ 7b  Bildung der Landschaftsversammlung 
 
(1) Die Vertretungen der Mitgliedskörperschaften wählen inner-
halb von zehn Wochen nach Beginn ihrer Wahlzeit die Mitglie-
der der Landschaftsversammlung.  
Jedes Mitglied der Vertretung einer Mitgliedskörperschaft hat 
zwei Stimmen, eine Erststimme für die Wahl der auf die Mit-
gliedskörperschaft entfallenden Mitglieder und Ersatzmitglieder 
sowie eine Zweitstimme für die Wahl der für das Gebiet des 
Landschaftsverbandes aufgestellten Reserveliste einer Partei 
oder Wählergruppe.  
Wählbar sind die Mitglieder der Vertretungen und die Beamten, 
Angestellten und Arbeiter der Mitgliedskörperschaften sowie der 
kreisangehörigen Gemeinden.  
Über die Reservelisten sind auch auf Reservelisten für die all-
gemeinen Wahlen zu den Vertretungen der Mitgliedskörper-
schaften benannte Bewerber wählbar. 
Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes des Land-
schaftsverdes dürfen nicht Mitglieder der Landschaftsversamm-
lung oder eines Fachausschusses sein; diese Einschränkung 
gilt nicht für Inhaber eines Ehrenamtes. 
 
(2) Auf jede Mitgliedskörperschaft entfällt bis zu einer Einwoh-
nerzahl von 100 000 ein Mitglied.  
Für jede weiteren 100 000 Einwohner sowie für eine Restein-
wohnerzahl von mehr als 50 000 ist je ein weiteres Mitglied zu 
wählen. 
Ist nur ein Mitglied zu wählen, so darf nur ein Mitglied der Ver-
tretung gewählt werden.  
Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden der 
Vertretung zu ziehende Los.  

 
 
 
In § 7b Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „wählen“ 
die Wörter „in geheimer Wahl“ eingefügt und  das Wort 
„zehn“ durch das Wort „sechs“ ersetzt. 
 
 
 
 
 
 
In Satz 3 werden die Wörter „Beamten, Angestellten und 
Arbeiter“ durch das Wort „Bediensteten“ ersetzt. 
 
 
 
 
In Satz 5 werden die Wörter „Beamten, Angestellten und 
Arbeiter“ durch das Wort „Bediensteten“ ersetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 § 7b     Wahl der Landschaftsversammlung     

                              
In § 7b Abs. 1 Satz 1 ist wie von uns vorgeschlagen 
die Klarstellung „in geheimer Wahl“ eingefügt und die 
Zehn-Wochenfrist auf eine Sechs-Wochenfrist reduziert 
worden. 
 
 
 
 
 
Redaktionelle Änderung  
                                                                                  
 
 
 
 
Redaktionelle Änderung 
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Sind mehrere Mitglieder zu wählen, so dürfen  nicht  mehr Be-
amte, Angestellte und Arbeiter als Mitglieder der Vertretung 
gewählt werden.  
Es findet eine Listenwahl nach dem Verfahren der mathemati-
schen Proportion statt.  
Danach entfallen auf jede Liste zunächst so viele Sitze, wie 
ganze Zahlen auf sie entfallen. 
Danach zu vergebende Sitze sind in der Reihenfolge der höchs-
ten Zahlenbruchteile zuzuteilen; bei gleichen Zahlenbruchteilen 
entscheidet das von dem Wahlleiter zu ziehende Los. 
Für jedes zu wählende Mitglied wird zugleich ein Ersatzmitglied 
gewählt. 
 
(3) Bei der Wahl der Reservelisten kann die Zweitstimme für 
eine Liste oder nur für einen einzelnen Bewerber einer Liste 
abgegeben werden.  
Die Zahl der auf die einzelnen Bewerber in der Reserveliste 
entfallenen Zweitstimmen bestimmt die Reihenfolge der Wahl 
aus der Reserveliste.  
Die übrigen Bewerber folgen in der Reihenfolge der Liste. 
 
(4) Entspricht die Sitzverteilung in der Landschaftsversammlung 
aufgrund des Erststimmenergebnisses (Absatz 2) nicht dem 
Ergebnis, das sich bei einer Sitzverteilung nach dem Verfahren 
der mathematischen Proportion auf der Grundlage der von den 
Parteien und Wählergruppen bei den letzten allgemeinen Wah-
len zu den Vertretungen der Mitgliedskörperschaften erzielten 
gültigen Stimmen ergeben würde, so ist eine neue Ausgangs-
zahl für die Verteilung weiterer Sitze (Verhältnisausgleich) zu 
bilden.  
Dazu wird die Zahl der nach Absatz 2 errungenen Sitze derjeni-
gen Partei- oder Wählergruppe, die das günstigste Verhältnis 
der Sitze zu der auf sie entfallenen Stimmenzahl erreicht hat, 
mit der Gesamtzahl der gültigen Stimmen vervielfältigt und 
durch die Stimmenzahl dieser Partei oder Wählergruppe geteilt.  
Aufgrund der neuen Ausgangszahl werden für die Parteien und 
Wählergruppen nach dem Verfahren der mathematischen Pro-
portion neue Zuteilungszahlen errechnet und ihnen die an die-
sen Zahlen noch fehlenden Sitze aus den Reservelisten in der 
sich nach Absatz 3 ergebenden Reihenfolge zugewiesen.  
Dabei werden Bewerber, die bereits nach Absatz 2 gewählt 
worden sind, nicht berücksichtigt.  

In Absatz 2 Satz 6 werden die Wörter „Beamte, Ange-
stellte und Arbeiter“ durch das Wort „Bedienstete“ er-
setzt.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redaktionelle Änderung 
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Bei den Berechnungen nach den Sätzen 1 bis 3 bleiben die 
Stimmenzahlen solcher Parteien oder Wählergruppen außer 
Betracht, für die keine Reserveliste eingereicht worden ist. 
Sie nehmen am Verhältnisausgleich nicht teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Die Reservelisten sind von den für das Gebiet der Land-
schaftsverbände zuständigen Landesleitungen der Parteien und 
Wählergruppen, die in mindestens einer der Vertretungen der 
Mitgliedskörperschaften vertreten sind, bis zum 22. Tag nach 
dem Wahltag der allgemeinen Kommunalwahlen dem Direktor 
des Landschaftsverbandes einzureichen. 
Dieser leitet nach Zulassung je eine Ausfertigung der Reserve-
listen den Vertretungen der Mitgliedskörperschaften unverzüg-
lich zu.  
Als Bewerber kann in einer Reserveliste nur benannt werden, 
wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung der Partei 
oder Wählergruppe des Wahlgebietes hierzu gewählt worden 
ist. 
 
(6) Scheidet ein mit Erststimmen gewähltes Mitglied aus der 
Landschaftsversammlung aus, so rückt das für diesen Fall ge-
wählte Ersatzmitglied nach.  
Scheidet auch das nachgerückte Mitglied aus, so ist, falls es für 
eine Partei oder Wählergruppe aufgestellt war, sein Nachfolger 
aus der Reserveliste dieser Partei oder Wählergruppe in der 
sich nach Absatz 3 ergebenden Reihenfolge zu berufen. 

 
 
 
 
Dem Absatz 4 werden folgende Sätze angefügt:  
Die Zahl der aus den Reservelisten höchstens zuzuwei-
senden Mitglieder darf die Zahl der nach Absatz 2 festzu-
stellenden Zahl der von den Mitgliedskörperschaften 
direkt zu wählenden Mitglieder und Ersatzmitglieder um 
nicht mehr als die Hälfte übersteigen. Wird nach Bildung 
der neuen Ausgangszahl nach Satz 1 die Anzahl der 
nach Satz 7 aus den Reservelisten höchstens zuzuwei-
senden Mitglieder überschritten, bleibt die Partei oder 
Wählergruppe mit dem günstigsten Verhältnis der Sitze 
zu der auf sie entfallenen Stimmenzahl unberücksichtigt 
und nimmt an dem erneut durchzuführenden Verhältnis-
ausgleich nicht teil. Die Ausgangszahl ist solange neu zu 
bilden, bis die nach Satz 7 aus den Reservelisten höchs-
tens zuzuweisende Anzahl der Mit-glieder nicht über-
schritten wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die neuen Sätze  7-9 des § 7b Abs. 4 sind zur Ver-
meidung von ausufernd großen Landschaftsversamm-
lungen (sog. Kappungsgrenze) eingefügt worden. 
Diese Regelung wurde anstelle der von den Land-
schaftsverbänden  vorgeschlagenen Regelungen, die 
das gleiche Ziel erreichen sollten (spezielle Sperrklau-
sel von 2% oder Mindestrepräsentanz in 5 Mitglieds-
körperschaften) in den Gesetzentwurf aufgenommen. 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

Geltende Fassung 
 

Vorgeschlagene Änderung  
laut Gesetzentwurf (GE) 16/12363 

 
Anmerkungen 

 
Das gleiche gilt, wenn ein aus der Reserveliste gewähltes Mit-
glied aus der Landschaftsversammlung ausscheidet.  
Der Direktor des Landschaftsverbandes stellt den Nachfolger 
fest und macht dies öffentlich bekannt. 

 
(7) Werden Mitgliedskörperschaften, kreisangehörige Gemein-
den oder ihre Vertretungen aufgelöst oder wird eine kreisfreie 
Stadt in einen Kreis eingegliedert, so gelten die Mitglieder der 
Vertretungen und die Beamten, Angestellten und Arbeiter bis 
zum Zusammentritt der im jeweils betroffenen Gebiet neu zu 
wählenden Vertretung als wählbar gemäß Absatz 1.  
Entsprechendes gilt im Falle einer Wiederholungswahl. 
 
(8) Finden in einer Mitgliedskörperschaft Wiederholungswahlen 
im ganzen Wahlgebiet statt oder wird im Laufe der allgemeinen 
Wahlzeit die Vertretung einer Mitgliedskörperschaft neu ge-
wählt, so sind 

a)  die mit Erststimmen in dieser Mitgliedskörperschaft ge
 wählten Mitglieder und Ersatzmitglieder neu zu wählen, 

b)  die Sitze nach Absatz 4 unter Berücksichtigung der bei der 
 Wiederholungswahl oder bei der Neuwahl erzielten gülti
 gen Stimmen neu zu errechnen und zuzuweisen. 

  Soweit Mitglieder neu zu wählen oder Sitze neu zu errech
 nen und zuzuweisen sind, verlieren die bisherigen Mitglie
 der ihren Sitz spätestens im Zeitpunkt der Neuwahl oder 
 im Zeitpunkt der Neuzuweisung. 

 
(9) Die Wahlzeit der Landschaftsversammlung endet mit dem 
Ablauf der allgemeinen Wahlzeit der Mitgliedskörperschaften. 
 

 
 
 
 
 
In Absatz 7 Satz 1 werden die Wörter „Beamten, Ange-
stellten und Arbeiter“ durch das Wort „Bediensteten“ 
ersetzt.                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Redaktionelle Änderung 

 
§ 8 Einberufung und Zusammentritt der Landschaftsver-
sammlung 
 
(1) Die Landschaftsversammlung tritt spätestens am dreißigsten 
Tage nach ihrer Wahl zusammen; sie wird von dem bisherigen 
Vorsitzenden einberufen. 
 
(2) Die Landschaftsversammlung muss jährlich einmal zusam-
mentreten.  
Sie wird vom Vorsitzenden unter Bekanntgabe der Tagesord-
nung einberufen.  
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Auf Antrag von mindestens einem Fünftel der Mitglieder oder 
einer Fraktion muss die Landschaftsversammlung einberufen 
werden. 
 
(3) Die Ladungsfrist, die Form der Einberufung und die Ge-
schäftsführung werden durch die Geschäftsordnung geregelt, 
soweit nicht in diesem Gesetz Vorschriften hierüber getroffen 
sind.  
Die Landschaftsversammlung regelt in der Geschäftsordnung 
Inhalt und Umfang des Fragerechts der Mitglieder der Land-
schaftsversammlung. 
 
§ 8a Wahl des Vorsitzenden der Landschaftsversammlung 
und seiner Stellvertreter 
 
(1) Die Landschaftsversammlung wählt für die Dauer ihrer 
Wahlzeit aus ihrer Mitte ohne Aussprache den Vorsitzenden der 
Landschaftsversammlung und zwei Stellvertreter.  
Sie kann weitere Stellvertreter wählen. 
  
(2) Bei der Wahl des Vorsitzenden der Landschaftsversamm-
lung und seiner Stellvertreter wird nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl in einem Wahlgang geheim abgestimmt.  
§ 10 Abs. 4 Satz 3 findet entsprechende Anwendung.  

 
 
 
 

 
Vorsitzender der Landschaftsversammlung ist, wer an erster 
Stelle des Wahlvorschlags steht, auf den die erste Höchstzahl 
entfällt, erster Stellvertreter, wer an vorderster noch nicht in 
Anspruch genommener Stelle des Wahlvorschlags steht, auf 
den die zweite Höchstzahl entfällt, zweiter Stellvertreter, wer an 
vorderster noch nicht in Anspruch genommener Stelle des 
Wahlvorschlags steht, auf den die dritte Höchstzahl entfällt usw. 
Zwischen Wahlvorschlägen mit gleichen Höchstzahlen findet 
eine Stichwahl statt; bei Stimmengleichheit entscheidet das vom 
Altersvorsitzenden zu ziehende Los.  
Nimmt ein gewählter Bewerber die Wahl nicht an, so ist gewählt, 
wer an nächster Stelle desselben Wahlvorschlags steht.  
Ist ein Wahlvorschlag erschöpft, tritt an seine Stelle der Wahl-
vorschlag mit der nächsten Höchstzahl.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 8a Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  
„Dabei sind die Wahlstellen auf die Wahlvorschläge der 
Fraktionen und Gruppen der Landschaftsversammlung 
nach der Reihenfolge der Höchstzahlen zu verteilen, die 
sich durch Teilung der auf die Wahlvorschläge entfallen-
den Stimmenzahlen durch 1, 2, 3 und so weiter ergeben.“   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 8a Abs. 2 Satz 2     Wahl der/des Vorsitzenden 

der Landschaftsversammlung            
Der ins Leere gehende Verweis wird, wie von uns vor-
geschlagen, gestrichen und durch eine Ausformulierung 
ersetzt.  
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Scheidet der Vorsitzende der Landschaftsversammlung oder ein 
Stellvertreter während der Wahlzeit aus, ist der Nachfolger für 
den Rest der Wahlzeit ohne Aussprache in geheimer Abstim-
mung in entsprechender Anwendung des § 50 Abs. 2 der Ge-
meindeordnung zu wählen. 
 
(3) Der Vorsitzende der Landschaftsversammlung wird von dem 
Altersvorsitzenden, seine Stellvertreter und die übrigen Mitglie-
der der Landschaftsversammlung werden vom Vorsitzenden 
eingeführt und in feierlicher Form zur gesetzmäßigen und ge-
wissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben verpflichtet. 
 
(4) Die Landschaftsversammlung kann ihren Vorsitzenden ab-
berufen. 
Der Antrag kann nur von der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der 
Mitglieder gestellt werden. Zwischen dem Eingang des Antrags 
und der Sitzung der Landschaftsversammlung muss eine Frist 
von wenigstens zwei Tagen liegen.  
Über den Antrag ist ohne Aussprache abzustimmen. 
Der Beschluss über die Abberufung bedarf einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder.  
Der Nachfolger ist innerhalb einer Frist von zwei Wochen ohne 
Aussprache in geheimer Abstimmung in entsprechender An-
wendung des § 50 Abs. 2 der Gemeindeordnung zu wählen.  
Diese Vorschriften gelten für die Stellvertreter entsprechend. 
 
(5) Der Altersvorsitzende leitet die Sitzung bei der Wahl des 
Vorsitzenden der Landschaftsversammlung und seiner Stellver-
treter sowie bei Entscheidungen, die vorher getroffen werden 
müssen.  
Dies gilt auch für die Abberufung des Vorsitzenden der Land-
schaftsversammlung und seiner Stellvertreter. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 8a Abs. 5 Satz 2          Ersatzwahlen 
Der von uns vorgeschlagene Einschub „und Ersatzwah-
len“ wird im GE nicht aufgegriffen. 
 

 
§ 9 Sitzungen der Landschaftsversammlung 
 
(1) Die Sitzungen der Landschaftsversammlung sind öffentlich. 
Personenbezogene Daten dürfen offenbart werden, soweit nicht 
schützenswerte Interessen einzelner oder Belange des öffentli-
chen Wohls überwiegen; erforderlichenfalls ist die Öffentlichkeit 
auszuschließen. 
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(2) Der Vorsitzende setzt nach Benehmen mit dem Direktor des 
Landschaftsverbandes die Tagesordnung fest. Er hat dabei 
Vorschläge aufzunehmen, die ihm innerhalb einer in der Ge-
schäftsordnung zu bestimmenden Frist von einem Fünftel der 
Mitglieder der Landschaftsversammlung oder einer Fraktion 
vorgelegt werden. Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesord-
nung sind öffentlich bekanntzumachen. 
 
(3) Das Innenministerium und seine Beauftragten sind berech-
tigt, an den Beratungen teilzunehmen. Das Innenministerium ist 
von der Einberufung der Landschaftsversammlung unter Be-
kanntgabe der Tagesordnung rechtzeitig zu benachrichtigen. 
 
(4) Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Landschafts-
versammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Diese wird 
vom Vorsitzenden und einem Schriftführer unterzeichnet, den 
die Landschaftsversammlung bestellt. 
 
§ 10 Beschlussfähigkeit der Landschaftsversammlung, 
Abstimmungen 
 
(1) Die Landschaftsversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr 
als die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. Sie gilt als be-
schlussfähig, solange ihre Beschlussunfähigkeit nicht festge-
stellt worden ist. 
 
(2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit der 
Landschaftsversammlung zurückgestellt worden und wird die 
Landschaftsversammlung zum zweiten Male zur Verhandlung 
über denselben Gegenstand einberufen, so ist sie ohne Rück-
sicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Bei der 
zweiten Ladung muss auf diese Bestimmung ausdrücklich hin-
gewiesen werden. 
 
(3) Die Landschaftsversammlung fasst ihre Beschlüsse mit 
Stimmenmehrheit. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen 
werden bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit, nicht aber 
bei der Berechnung der Mehrheit mitgezählt. Bei Stimmen-
gleichheit gelten Anträge als abgelehnt, bei Wahlen entscheidet 
das Los. Nein-Stimmen gelten bei Wahlen als gültige Stimmen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  
„(3) Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst, 
soweit das Gesetz nichts anderes vorschreibt. Bei Stim-
mengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Bei der Be-
schlussfassung wird offen abgestimmt. Auf Antrag einer 
in der Geschäftsordnung zu bestimmenden Zahl von 
Mitgliedern der Landschaftsversammlung ist namentlich 
abzustimmen. Auf Antrag mindestens eines Fünftels der 
Mitglieder der Landschaftsversammlung ist geheim abzu-
stimmen. Zum selben Tagesordnungspunkt hat ein An-

 
 § 10   Beschlüsse und Wahlen in der Land-

schaftsversammlung        
Sämtliche von uns vorgeschlagenen Formulierungen 
sind im GE übernommen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
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(4) Die Besetzung der Ausschüsse erfolgt in entsprechender 
Anwendung des § 50 Abs. 3 der Gemeindeordnung.    
 
(5) Hat die Landschaftsversammlung in anderen Fällen zwei 
oder mehr gleichartige Stellen zu besetzen, die nicht hauptbe-
ruflich wahrgenommen werden, oder für solche Stellen zwei 
oder mehr Bewerber vorzuschlagen, ist Absatz 4 entsprechend 
anzuwenden. Scheidet eine Person vorzeitig aus dem Gremium 
aus, für das sie bestellt oder vorgeschlagen worden war, wählt 
die Landschaftsversammlung den Nachfolger für die restliche 
Zeit in entsprechender Anwendung des § 50 Abs. 2 der Ge-
meindeordnung. 

trag auf geheime Abstimmung Vorrang gegenüber einem 
Antrag auf namentliche Abstimmung. Die Geschäftsord-
nung kann weitere Regelungen treffen.“                               
 
 
Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:  
„(4) Wahlen werden, wenn das Gesetz nichts anderes 
bestimmt oder wenn niemand widerspricht, durch offene 
Abstimmung, sonst durch Abgabe von Stimmzetteln, 
vollzogen. Gewählt ist die vorgeschlagene Person, die 
mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. 
Nein-Stimmen gelten als gültige Stimmen. Erreicht nie-
mand mehr als die Hälfte der Stimmen, so findet zwi-
schen den Personen, welche die beiden höchsten Stim-
menzahlen erreicht haben, eine engere Wahl statt. Ge-
wählt ist, wer in dieser engeren Wahl die meisten Stim-
men auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los.“       
                                                
Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden Absätze 5 und 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folgender Absatz 7 wird angefügt:  
„(7) Bei Beschlüssen und Wahlen zählen Stimmenthal-
tungen und ungültige Stimmen zur Feststellung der Be-
schlussfähigkeit, nicht aber zur Berechnung der Mehrheit 
mit.“                                                                          

 
 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 

 
§ 11 Befugnisse des Landschaftsausschusses 
 
(1) Der Landschaftsausschuss beschließt über alle nicht der 
Landschaftsversammlung vorbehaltenen Angelegenheiten, 
soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung 
handelt. Er hat insbesondere 
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a)  die Beschlüsse der Landschaftsversammlung vorzubereiten 
und durchzuführen, 

b) die Tätigkeit der Ausschüsse zu überwachen und aufeinan-
der abzustimmen, 

c) die Verwaltungsführung des Direktors des Landschaftsver-
bandes zu überwachen. 

 
(2) Der Landschaftsausschuss kann den Fachausschüssen  
(§ 13) bestimmte Angelegenheiten ihres Geschäftsbereichs zur 
selbständigen Entscheidung übertragen. Er kann Entscheidun-
gen der Fachausschüsse aufheben oder ändern. Beschlüsse 
der Fachausschüsse, die von weniger als zwei Dritteln der an-
wesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst worden sind, 
bedürfen der Zustimmung des Landschaftsausschusses. 
 
(3) Der Landschaftsausschuss kann die Erledigung einzelner 
Verwaltungsaufgaben dem Direktor des Landschaftsverbandes 
übertragen. 
 
(4) Nach Ablauf der Wahlzeit der Landschaftsversammlung übt 
der Landschaftsausschuss seine Tätigkeit bis zum Zusammen-
tritt der neugewählten Landschaftsversammlung aus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 12 Bildung des Landschaftsausschusses 
 
(1) Der Landschaftsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden 
der Landschaftsversammlung als Vorsitzenden und höchstens 
sechzehn weiteren Mitgliedern der Landschaftsversammlung. 
Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu wählen. Die Stellver-
treter können sich untereinander vertreten, wenn die Land-
schaftsversammlung die Reihenfolge festgelegt hat. 
 
(2) Die Mitglieder des Landschaftsausschusses und ihre Stell-
vertreter werden für die Dauer der Wahlzeit der Landschaftsver-
sammlung nach § 10 Abs. 4 gewählt. Scheidet ein Mitglied oder 
ein Stellvertreter aus dem Landschaftsausschuss aus, so wählt 
die Landschaftsversammlung auf Vorschlag derjenigen Gruppe, 
die den Ausgeschiedenen vorgeschlagen hatte, einen Nachfol-
ger; ist die Gruppe zu einem Vorschlag nicht in der Lage oder 
gehörte das Mitglied oder der Stellvertreter keiner Gruppe an, 
so bleibt der Sitz unbesetzt. 
 
(3) Fraktionen, auf deren Wahlvorschlag bei der Besetzung des 

  



18 
 

Geltende Fassung 
 

Vorgeschlagene Änderung  
laut Gesetzentwurf (GE) 16/12363 

 
Anmerkungen 

Landschaftsausschusses nach Absatz 2 Satz 1 Wahlstellen 
nicht entfallen und die in dem Landschaftsausschuss nicht ver-
treten sind, sind berechtigt, ein Mitglied der Landschaftsver-
sammlung oder einen sachkundigen Bürger im Sinne des § 13 
Abs. 3 Satz 2 zu benennen. Das benannte Mitglied der Land-
schaftsversammlung oder der benannte sachkundige Bürger 
wird von der Landschaftsversammlung zum Mitglied des Land-
schaftsausschusses bestellt. Sie wirken in dem Landschafts-
ausschuss mit beratender Stimme mit. Bei der Zusammenset-
zung und der Berechnung der Beschlussfähigkeit des Land-
schaftsausschusses werden sie nicht mitgezählt. 
 
 
§ 13 Bildung und Befugnisse der Fachausschüsse 
 
(1) Zur Entlastung des Landschaftsausschusses sind Fachaus-
schüsse für folgende Geschäftsbereiche zu bilden: 
 
a) Finanzwesen, 
b) Wohlfahrts- und Gesundheitspflege, 
c) landschaftliche Kulturpflege, 
d) Kommunalwirtschaft. 
 
Außerdem sind die nach Gesetz oder Satzung für bestimmte 
Anstalten und Einrichtungen vorgesehenen besonderen Aus-
schüsse zu bilden. 
 
(2) Die Landschaftsversammlung kann durch Satzung bestim-
men, dass für weitere Geschäftsbereiche Fachausschüsse 
gebildet werden. 
 
(3) Die Vorsitzenden der Fachausschüsse müssen der Land-
schaftsversammlung, die Vorsitzenden der Fachausschüsse 
nach Absatz 1 a bis d und Absatz 2 sollen auch dem Land-
schaftsausschuss angehören. Zu den Mitgliedern der Fachaus-
schüsse können außer den Mitgliedern der Landschaftsver-
sammlung auch andere Bürger aus dem Gebiet des Land-
schaftsverbandes gewählt werden, die durch Fachwissen oder 
Verwaltungserfahrung besondere Eignung hierfür aufweisen. 
Ihre Zahl darf die der Mitglieder der Landschaftsversammlung in 
den einzelnen Fachausschüssen nicht erreichen. Die Zusam-
mensetzung der Fachausschüsse wird durch Satzung geregelt; 
die Abgrenzung ihrer Zuständigkeiten bestimmt der Land-

 
 
 
 
 
 
 § 13 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b wird wie folgt gefasst:  
„b) Soziale Aufgaben und Gesundheitsangelegenheiten,“    

 
 
 
 
 
 § 13 Abs. 1 Satz 1 b)    Fachausschüsse 
Die Formulierung des GE ist mit unserem Vorschlag 
nahezu identisch. 
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schaftsausschuss, soweit nicht in diesem oder einem anderen 
Gesetz oder in Satzungen Vorschriften hierüber getroffen sind. 
Soweit die Landschaftsversammlung stellvertretende Aus-
schussmitglieder bestellt, ist die Reihenfolge der Vertretung zu 
regeln. Auf die Fachausschüsse findet § 12 Abs. 3 entspre-
chende Anwendung. 
 
(4) Haben sich die Fraktionen über die Verteilung der Aus-
schussvorsitze geeinigt und wird dieser Einigung nicht von ei-
nem Fünftel der Mitglieder der Landschaftsversammlung wider-
sprochen, so bestimmen die Fraktionen die Ausschussvorsit-
zenden aus der Mitte der den Fachausschüssen angehörenden 
stimmberechtigten Mitgliedern der Landschaftsversammlung. 
Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, werden den Frakti-
onen die Ausschussvorsitze in der Reihenfolge der Höchstzah-
len zugeteilt, die sich durch Teilung der Mitgliederzahlen der 
Fraktionen durch 1, 2, 3 usw. ergeben; mehrere Fraktionen 
können sich zusammenschließen. Bei gleichen Höchstzahlen 
entscheidet das Los, das der Vorsitzende der Landschaftsver-
sammlung zu ziehen hat. Die Fraktionen benennen die Aus-
schüsse, deren Vorsitz sie beanspruchen, in der Reihenfolge 
der Höchstzahlen und bestimmen die Vorsitzenden. Scheidet 
ein Ausschussvorsitzender während der Wahlzeit aus, bestimmt 
die Fraktion, der er angehört, einen Nachfolger. Die Sätze 1 bis 
5 gelten für stellvertretende Vorsitzende entsprechend. 
 
(5) Werden Ausschüsse während der Wahlzeit neu gebildet, 
aufgelöst oder ihre Aufgaben wesentlich verändert, ist das Ver-
fahren nach Absatz 4 zu wiederholen. 
 
(6) Die Fachausschüsse haben beratende Befugnis, soweit 
ihnen nicht bestimmte Angelegenheiten ihres Geschäftsbereichs 
zur selbständigen Entscheidung übertragen worden sind (§ 11 
Abs. 2). 
 
§ 14 Sitzungen und Beschlussfassung des Landschafts-
ausschusses und der Fachausschüsse 
 
(1) Der Landschaftsausschuss und die Fachausschüsse werden 
von ihren Vorsitzenden einberufen, sooft es die Geschäfte er-
fordern. Hierbei ist die Tagesordnung, die von den Vorsitzenden 
im Benehmen mit dem Direktor des Landschaftsverbandes 
festgesetzt wird, bekanntzugeben. Die Einberufung muss erfol-
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gen, wenn wenigstens ein Fünftel der Mitglieder oder eine Frak-
tion es unter Angabe der Beratungspunkte schriftlich beantra-
gen. § 8 Abs. 3 gilt entsprechend. 
 
(2) Für die Sitzungen des Landschaftsausschusses und der 
Fachausschüsse gilt § 9 Abs. 1 und 4 entsprechend. Durch die 
Geschäftsordnung kann die Öffentlichkeit für Angelegenheiten 
einer bestimmten Art ausgeschlossen werden. Auf Antrag eines 
Ausschussmitgliedes oder auf Vorschlag des Direktors des 
Landschaftsverbandes kann für einzelne Angelegenheiten die 
Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Anträge und Vorschläge 
auf Ausschluss der Öffentlichkeit dürfen nur in nichtöffentlicher 
Sitzung begründet und beraten werden. Falls dem Antrag oder 
dem Vorschlag stattgegeben wird, ist die Öffentlichkeit in geeig-
neter Weise zu unterrichten, dass in nichtöffentlicher Sitzung 
weiter verhandelt wird. Der Vorsitzende der Landschaftsver-
sammlung hat das Recht, mit beratender Stimme an den Sit-
zungen der Ausschüsse teilzunehmen; ihm ist auf Verlangen 
jederzeit das Wort zu erteilen. Mitglieder der Landschaftsver-
sammlung, die nicht gleichzeitig dem Landschaftsausschuss 
angehören, und Mitglieder der Fachausschüsse können nach 
Maßgabe der Geschäftsordnung an den nichtöffentlichen Sit-
zungen des Landschaftsausschusses als Zuhörer teilnehmen. 
Die Teilnahme als Zuhörer begründet keinen Anspruch auf 
Ersatz des Verdienstausfalls und auf Zahlung von Sitzungsgeld. 
 
(3) § 10 ist entsprechend anzuwenden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 15  Pflichten der Mitglieder der Landschaftsversammlung, 
des Landschaftsausschusses und der Fachausschüsse 
 
(1) Die Mitglieder der Landschaftsversammlung, des Land-
schaftsausschusses und der Fachausschüsse handeln aus-
schließlich nach dem Gesetz und ihrer freien, nur durch die 
Rücksicht auf das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung. 
Sie sind an Aufträge nicht gebunden. 
 
(2) Für die Tätigkeit als Mitglied der Landschaftsversammlung, 
des Landschaftsausschusses oder eines Fachausschusses 
gelten die Vorschriften der §§ 30 bis 32 der Gemeindeordnung 
mit folgenden Maßgaben entsprechend: 
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1. Die Pflicht zur Verschwiegenheit kann ihnen gegenüber 
nicht vom Direktor des Landschaftsverbandes angeordnet 
werden; 

 
2. die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, erteilt der 

Landschaftsausschuss; 
 

3. Mitglieder der Landschaftsversammlung, des Land-
schaftsausschusses und der Fachausschüsse sind nicht 
allein deshalb von der Mitwirkung ausgeschlossen, weil 
sie Dienstkräfte einer Mitgliedskörperschaft oder einer 
kreisangehörigen Gemeinde sind, der die Entscheidung 
einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann; 

 
4. die Offenbarungspflicht über Ausschließungsgründe bei 

Mitgliedern der Landschaftsversammlung und des Land-
schaftsausschusses besteht gegenüber dem Vorsitzen-
den der Landschaftsversammlung, bei Ausschussmitglie-
dern gegenüber dem Ausschussvorsitzenden vor Eintritt 
in die Verhandlung; 

 
5. über Ausschließungsgründe entscheidet bei Mitgliedern 

der Landschaftsversammlung die Landschaftsversamm-
lung, bei Mitgliedern des Landschaftsausschusses der 
Landschaftsausschuss, bei Ausschussmitgliedern der 
Ausschuss 

 
6. ein Verstoß gegen die Offenbarungspflicht wird von der 

Landschaftsversammlung, dem Landschaftsausschuss 
beziehungsweise dem Ausschuss durch Beschluss fest-
gestellt; 

 
7. sachkundige Bürger im Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 2 als 

Mitglieder von Ausschüssen können Ansprüche anderer 
gegen den Landschaftsverband nur dann nicht geltend 
machen, wenn diese in Zusammenhang mit ihren Aufga-
ben stehen; ob diese Voraussetzungen vorliegen, ent-
scheidet der Ausschuss. 

 
(3) Erleidet der Landschaftsverband infolge eines Beschlusses 
der Landschaftsversammlung, des Landschaftsausschusses 
oder der Fachausschüsse einen Schaden, so haften deren 
Mitglieder, wenn sie   
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a) in vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung ihrer 

Pflicht gehandelt haben oder 
 
b) bei der Beschlussfassung mitgewirkt haben, obwohl sie 

nach dem Gesetz hiervon ausgeschlossen waren und ihnen 
der Ausschließungsgrund bekannt war oder 

 
c) der Bewilligung von Ausgaben zugestimmt haben, für die 

das Gesetz oder die Haushaltssatzung eine Ermächtigung 
nicht vorsieht, wenn nicht gleichzeitig die erforderlichen De-
ckungsmittel bereitgestellt werden. 

 
(4) Die Mitglieder der Landschaftsversammlung, des Land-
schaftsausschusses und der Fachausschüsse müssen gegen-
über dem Vorsitzenden der Landschaftsversammlung Auskunft 
über ihre wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse geben, 
soweit das für die Ausübung ihres Mandats von Bedeutung sein 
kann. Die näheren Einzelheiten regelt die Landschaftsversamm-
lung. Name, Anschrift, der ausgeübte Beruf sowie andere vergü-
tete oder ehrenamtliche Tätigkeiten können veröffentlicht wer-
den. 
Die Auskünfte sind vertraulich zu behandeln. Nach Ablauf der 
Wahlperiode sind die gespeicherten Daten der ausgeschiede-
nen Mitglieder zu löschen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 16 Entschädigung 
 
(1) Die Mitglieder der Landschaftsversammlung, des Land-
schaftsausschusses und der Fachausschüsse haben Anspruch 
auf Freistellung, Ersatz ihres  Verdienstausfalls und auf Auf-
wandsentschädigung  nach den Regeln der §§ 44,45 Gemein-
deordnung und der Entschädigungsverordnung. 
 
 
             § 45 Absatz 2 GO 

(2) Als Ersatz des Verdienstausfalls wird mindestens 
ein in der Hauptsatzung festzulegender Regelstunden-
satz gezahlt, es sei denn, daß ersichtlich keine finanzi-
ellen Nachteile entstanden sind.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absatz 2 wird wie folgt geändert:  
aa) In Satz 1 werden die Wörter „der Hauptsat-
zung“ durch die Wörter „einer Rechtsverordnung 
nach Absatz 7“ ersetzt.  
 
bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:  

 
 
 
 
 
Durch den Verweis in § 16 Abs. 1 LVerbO betrifft  die 
Änderung des § 45 GO auch die LVe. Diese Änderung  
war kein Vorschlag der LVe, sondern ist aus der Um-
setzung der Ehrenamtskommission hervorgegangen. 
Gemäß dem GE werden durch RVO die Mindesthöhe 
des Regelstundensatzes und ein Höchstbetrag für die 
Erstattung einer Stunde Verdienstausfall festgesetzt. 
Innerhalb dieser Spanne kann die Hauptsatzung der 
Landschaftsverbände die zu ersetzenden Beträge je 
Stunde Verdienstausfall festlegen. 
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Darüber hinaus wird in folgenden Fällen eine höhere 
Entschädigung gezahlt:  
1. Abhängig Erwerbstätigen wird auf Antrag anstelle 
des Regelstundensatzes der tatsächlich entstandene 
und nachgewiesene Verdienstausfall ersetzt;  
2. Selbständige erhalten auf Antrag anstelle des Re-
gelstundensatzes eine Verdienstausfallpauschale je 
Stunde, die im Einzelfall auf der Grundlage des glaub-
haft gemachten Einkommens nach billigem Er-messen 
festgesetzt wird.  
In der Hauptsatzung ist ein einheitlicher Höchstbetrag 
festzulegen, der bei dem Ersatz des Verdienstausfalls 
je Stunde nicht überschritten werden darf; es kann au-
ßerdem ein täglicher oder monatlicher Höchstbetrag 
festgelegt werden.  
 
§ 45 Absatz 7 GO 
(7) Das für Inneres zuständige Ministerium bestimmt 
durch Rechtsverordnung  
 
 

 
 

1. die Höhe der monatlichen Aufwandsentschädigung 
sowie die Höhe der Sitzungsgelder,  
2. die Fahrtkostenerstattung und den Ersatz von Aus-
lagen neben der Aufwandsentschädigung.  
Die Höhe der Aufwandsentschädigung und der Sit-
zungsgelder ist zu Beginn und mit Ablauf der Hälfte der 
Wahlperiode anzupassen. Grundlage dafür ist die 
Preisentwicklung ausgewählter Waren und Leistungen 
im Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten 
Haushalte seit dem Zeitpunkt der vorangegangenen 
Anpassung der Höhe der Aufwandsentschädigung und 
der Sitzungsgelder.  

 
 
 
 
 
 

„In der Hauptsatzung kann ein höherer Regel-
stundensatz festgelegt werden.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              cc) Der neue Satz 4 wird wie folgt gefasst:  
„In der Rechtsverordnung nach Absatz 7 ist ein 
einheitlicher Höchstbetrag festzulegen, der bei 
dem Ersatz des Verdienstausfalls je Stunde 
nicht überschritten werden darf.“  

 
 

Absatz 7 wird wie folgt geändert:  
aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:  
aaa) Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 
vorangestellt:  
„1. die Höhe des Regelstundensatzes und des 
Höchstbetrages nach Absatz 2,“  
 
bbb) Die bisherigen Nummern 1 und 2 werden 
die Nummern 2 und 3.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
bb) Folgender Satz wird angefügt:  
„Die Höhe des Regelstundensatzes und des 
Höchstbetrages wird zu Beginn und zur Mitte je-
der Wahlperiode im Hinblick auf ihre Angemes-
senheit überprüft.“  

 
 

Ein täglicher oder monatlicher Höchstbetrag, wie es im 
geltenden § 45 Abs. 2 GO vorgesehen ist,  kann nicht 
mehr festgelegt werden. 
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(2) Der Vorsitzende der Landschaftsversammlung erhält neben 
den Entschädigungen, die den Mitgliedern der Landschaftsver-
sammlung nach den Absätzen 1 zustehen, eine durch Satzung 
festzusetzende angemessene Aufwandsentschädigung. Für den 
Stellvertreter des Vorsitzenden der Landschaftsversammlung 
und weitere Stellvertreter sowie für Fraktionsvorsitzende, bei 
Fraktionen mit mindestens fünfzehn Mitgliedern auch für einen 
stellvertretenden Vorsitzenden oder ein geschäftsführendes 
Fraktionsmitglied können durch Satzung entsprechende Rege-
lungen getroffen werden. 

 
§ 16 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:  
„(2) Neben den Entschädigungen, die den Mitgliedern der 
Landschaftsversammlung nach Absatz 1 zustehen, erhal-
ten  
1. der Vorsitzende der Landschaftsversammlung,  
2. der Stellvertreter des Vorsitzenden der Landschafts- 
    versammlung und weitere Stellvertreter,  
3. Vorsitzende von Ausschüssen der Landschaftsver-

sammlung,  
4. Fraktionsvorsitzende - bei Fraktionen mit mindestens 

acht Mitgliedern auch für einen stellvertretenden Vor-
sitzenden oder ein geschäftsführendes Fraktionsmit-
glied - eine vom für Inneres zuständigen Ministerium 
durch Rechtsverordnung festzusetzende angemessene 
Aufwandsentschädigung. Durch Satzung können ein-
zelne Ausschüsse von der Regelung in Satz 1 Nummer 
3 ausgenommen werden.“ 

 

 
                                                                                
Diese Regelung ist ebenfalls eine  Umsetzung der 
Vorschläge der  Ehrenamtskommission und führt zu 
einem neuen Anspruch auf Aufwandsentschädigung  
für die Vorsitzenden von Ausschüssen 
 
 
 
 
Anders als bei den Gemeinden (§ 46 Abs. 1 Ziff. 3 GO-
E) und Kreisen  (§ 31 Ziff. 3 KrO-E) findet bei den 
Landschaftsverbänden bezüglich der stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden keine Staffelung statt. Bei Frakti-
onen ab 8 Mitgliedern hat eine stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende/ein stellvertretender Fraktionsvorsit-
zender Anspruch auf Aufwandsentschädigung, wäh-
rend bei den Gemeinden und Kreisen dazu noch ab 16 
Fraktionsmitgliedern zwei stellvertretende Vorsitzende 
und ab 24  Fraktionsmitgliedern drei stellvertretende 
Vorsitzende Aufwandsentschädigung erhalten.        

 
§ 16a Fraktionen 
 
(1) Fraktionen sind freiwillige Vereinigungen von Mitgliedern der 
Landschaftsversammlung. Eine Fraktion muss aus mindestens 
vier Personen bestehen. 
 
(2) Die Fraktionen wirken bei der Willensbildung und Entschei-
dungsfindung in der Vertretung mit; sie können insoweit ihre 
Auffassung öffentlich darstellen. Ihre innere Ordnung muss 
demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen entspre-
chen. Sie geben sich ein Statut, in dem das Abstimmungsver-
fahren, die Aufnahme und der Ausschluss aus der Fraktion 
geregelt werden. 
 
(3) Der Landschaftsverband gewährt den Fraktionen aus Haus-
haltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen 
Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Zuwendungen an 
die Fraktionen sind in einer besonderen Anlage zum Haushalts-
plan darzustellen. Über die Verwendung der Zuwendungen ist 
ein Nachweis in einfacher Form zu führen, der unmittelbar dem 
Direktor des Landschaftsverbandes zuzuleiten ist. 

 
§ 16a wird wie folgt neu gefasst: 
 
Fraktionen sind freiwillige Vereinigungen von Mitgliedern 
der Landschaftsversammlung, die sich auf der Grundlage 
grundsätzlicher politischer Übereinstimmung zu möglichst 
gleichgerichtetem Wirken zusammengeschlossen haben. 
Eine Fraktion besteht aus mindestens fünf Personen.  
Satz 1 gilt für Gruppen ohne Fraktionsstatus entspre-
chend. Eine Gruppe in der Landschaftsversammlung 
besteht aus mindestens zwei Personen. 
Im Übrigen gilt § 56 Absätze 2 bis 5 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils 
geltenden Fassung entsprechend.“  
 
              § 56 Abs. 2 bis 5 GO-E 

(2) Die Fraktionen wirken bei der Willensbildung 
und Entscheidungsfindung in der Vertretung mit; 
sie können insoweit ihre Auffassung öffentlich 
darstellen. Ihre innere Ordnung muß demokrati-
schen und rechtsstaatlichen Grundsätzen ent-
sprechen. Sie geben sich ein Statut, in dem das 

 
 § 16a Fraktionen  
 
Die Vorschläge der Landschaftsverbände sind durch 
den neu strukturierten § 16a inhaltlich weitgehend um-
gesetzt worden.  
 
Die Neuregelung der Mindestfraktionsstärke (5 statt 
bisher 4) beruht nicht auf einem Vorschlag der Land-
schaftsverbände.                             
 
 
 
 
 
 
Durch den Verweis auf § 56 Abs. 2 bis 5 GO im neuen 
§ 16a (ohne Absätze) werden auch die Vorschläge der 
LVe zur Änderung des geltenden Absatz 3 weitgehend 
umgesetzt,                                                         
allerdings mit einer anderen Berechnung der Zuwen-
dung an Gruppen. 
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(4) Nähere Einzelheiten über die Bildung der Fraktionen, ihre 
Rechte und Pflichten sowie den Umgang mit personenbezoge-
nen Daten regelt die Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung 
bestimmt auch, ob Fraktionen Mitglieder der Vertretung, die 
keiner Fraktion angehören, als Hospitanten aufnehmen können. 
Bei der Feststellung der Mindeststärke einer Fraktion zählen 
Hospitanten nicht mit. 
 
(5) Soweit personenbezogene Daten an die Mitglieder der 
Landschaftsversammlung übermittelt werden dürfen, ist ihre 
Übermittlung auch an Fraktionsmitarbeiter, die zur Verschwie-
genheit verpflichtet sind, zulässig. 
 

Abstimmungsverfahren, die Aufnahme und der 
Ausschluß aus der Fraktion geregelt werden.  
(3) Die Gemeinde gewährt den Fraktionen und 
Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu 
den sächlichen und personellen Aufwendungen 
für die Geschäftsführung. Die Zuwendungen an 
die Fraktionen und Gruppen sind in einer be-
sonderen Anlage zum Haushaltsplan darzustel-
len. Über die Verwendung der Zuwendungen ist 
ein Nachweis in einfacher Form zu führen, der 
unmittelbar dem Bürgermeister zuzuleiten ist.  
Eine Gruppe erhält mindestens 90 Prozent einer 
proportionalen Ausstattung, die dem Verhältnis 
ihrer Mitgliederzahl zu der sich nach Absatz 1 
Satz 2 und 3 ergebenden Mindestgröße einer 
Ratsfraktion entspricht. Maßstab für die Berech-
nung der proportionalen Ausstattung sind dieje-
nigen Zuwendungen, welche die kleinste Rats-
fraktion nach Absatz 1 Satz 2 und 3 erhält oder 
erhalten würde. Die Höhe der proportionalen 
Ausstattung ergibt sich rechnerisch, indem die 
Zahl der Gruppenmitglieder durch die Zahl der 
Mitglieder der kleinstmöglichen Fraktion dividiert 
wird. 
(4) Ein hauptberuflich tätiger Mitarbeiter einer 
Fraktion kann Ratsmitglied sein. Nähere Einzel-
heiten über die Bildung der Fraktionen, ihre 
Rechte und Pflichten sowie den Umgang mit 
personenbezogenen Daten regelt die Ge-
schäftsordnung. Die Geschäftsordnung be-
stimmt auch, ob eine Fraktion ein Ratsmitglied, 
das keiner Fraktion angehört, als Hospitant auf-
nehmen kann. Bei der Feststellung der Mindest-
stärke einer Fraktion zählen Hospitanten nicht 
mit.  
(5) Soweit personenbezogene Daten an Rats-
mitglieder oder Mitglieder einer Bezirksvertre-
tung übermittelt werden dürfen, ist ihre Übermitt-
lung auch an Mitarbeiter einer Fraktion oder ei-
ner Gruppe oder eines einzelnen Ratsmitgliedes 
nach Absatz 3 Satz 4 zulässig, wenn diese zur 
Verschwiegenheit verpflichtet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fassung des GE führt zu unterschiedlich hohen 
Zuwendungen bei unterschiedlich großen Gruppen, 
gewährleistet aber durch einen 10 % Abschlag einen 
Abstand zwischen Gruppen und Fraktionen. 
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§ 17 Befugnisse des Direktors des Landschaftsverbandes 
 
Der Direktor des Landschaftsverbandes hat 
a) die Beschlüsse des Landschaftsausschusses und der übri-

gen Fachausschüsse vorzubereiten und auszuführen; 
b) die ihm vom Landschaftsausschuss übertragenen Verwal-

tungsaufgaben zu erledigen; 
c) die Geschäfte der laufenden Verwaltung zu führen; 
d) den Landschaftsverband in Rechts- und Verwaltungsge-

schäften gesetzlich zu vertreten. 
(2) In Fällen äußerster Dringlichkeit kann der Direktor des Land-
schaftsverbandes Anordnungen, die einen Beschluss des Land-
schaftsausschusses oder eines Fachausschusses erfordern, 
ohne eine solche vorgängige Entscheidung im Einverständnis 
mit dem Vorsitzenden des Landschaftsausschusses treffen. Er 
hat den Landschaftsausschuss und den zuständigen Fachaus-
schuss unverzüglich zu unterrichten. Der Landschaftsausschuss 
kann die Anordnungen aufheben. 
 
(3) Vertreter des Landschaftsverbandes, die Mitgliedschafts-
rechte in Organen, Beiräten oder Ausschüssen von juristischen 
Personen oder Personenvereinigungen wahrnehmen, werden 
vom Landschaftsausschuss bestellt oder vorgeschlagen. Die 
Vertreter des Landschaftsverbandes sind an die Beschlüsse der 
Landschaftsversammlung und des Landschaftsausschusses 
gebunden. Sie haben ihr Amt auf Beschluss des Landschafts-
ausschusses jederzeit niederzulegen. Die Sätze 1 bis 3 gelten 
nur, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 
 
(4) Absatz 3 gilt entsprechend, wenn dem Landschaftsverband 
das Recht eingeräumt wird, Mitglieder des Vorstands, des Auf-
sichtsrats oder eines gleichartigen Organs zu bestellen oder 
vorzuschlagen. 
 
(5) Werden die vom Landschaftsverband bestellten oder vorge-
schlagenen Personen aus dieser Tätigkeit haftbar gemacht, so 
hat ihnen der Landschaftsverband den Schaden zu ersetzen, es 
sei denn, dass sie ihn vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeige-
führt haben. Auch in diesem Fall ist der Landschaftsverband 
schadensersatzpflichtig, wenn die von ihm bestellten Personen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In § 17 Abs. 2 Satz 3 werden nach dem Wort „aufheben“ 
die Wörter „,soweit nicht schon Rechte anderer durch die 
Ausführung des Beschlusses entstanden sind“ eingefügt.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 17 Abs. 2 Satz 3  Dringlichkeitsbeschluss 
Wie von uns vorgeschlagen. 
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nach Weisung der Landschaftsversammlung oder des Land-
schaftsausschusses gehandelt haben. 
 
§ 18 Teilnahme an Sitzungen 
 
(1) Der Direktor des Landschaftsverbandes und die Landesräte 
nehmen an den Sitzungen der Landschaftsversammlung und 
des Landschaftsausschusses mit beratender Stimme teil. Ihre 
Teilnahme an den Sitzungen der Fachausschüsse regelt sich 
nach der Tagesordnung. Sie können in Angelegenheiten ihres 
Geschäftsbereichs jederzeit das Wort verlangen. 
 
(2) Zu den Sitzungen können weitere Beamte des Landschafts-
verbandes hinzugezogen werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In § 18 Abs. 2 wird das Wort“ Beamte“ durch das Wort 
„Bedienstete“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktionelle Änderung 

 
§ 19 Beanstandungsrecht 
 
(1) Verletzt ein Beschluss der Landschaftsversammlung das 
geltende Recht, so hat der Direktor des Landschaftsverbandes 
ihn zu beanstanden. Die Beanstandung ist der Landschaftsver-
sammlung unter Darlegung der Gründe schriftlich mitzuteilen. 
Sie hat aufschiebende Wirkung. Die Landschaftsversammlung 
hat innerhalb eines Monats nach der Beanstandung erneut über 
die Angelegenheit zu beschließen. Verbleibt sie bei ihrem Be-
schluss, so hat der Direktor des Landschaftsverbandes unver-
züglich die Entscheidung der Aufsichtsbehörde einzuholen. Die 
aufschiebende Wirkung bleibt bestehen. 
 
(2) Auf Beschlüsse des Landschaftsausschusses und Entschei-
dungen der Fachausschüsse finden die Vorschriften des Absat-
zes 1 entsprechende Anwendung, hinsichtlich der Fachaus-
schüsse jedoch mit der Maßgabe, dass falls der Fachausschuss 
bei seiner Entscheidung verbleibt, über die Angelegenheit in-
nerhalb eines weiteren Monats der Landschaftsausschuss be-
schließt. 
 
(3) Die Verletzung eines Mitwirkungsverbots nach § 15 Abs. 2 in 
Verbindung mit § 31 der Gemeindeordnung kann gegen einen 
Beschluss der Landschaftsversammlung, des Landschaftsaus-
schusses oder eines Fachausschusses nach Ablauf eines Jah-
res seit der Beschlussfassung oder, wenn eine öffentliche Be-
kanntmachung erforderlich ist, ein Jahr nach dieser nicht mehr 
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geltend gemacht werden, es sei denn, dass der Direktor des 
Landschaftsverbandes den Beschluss vorher beanstandet hat 
oder die Verletzung des Mitwirkungsverbots vorher gegenüber 
dem Landschaftsverband gerügt und dabei die Tatsache be-
zeichnet worden ist, die die Verletzung ergibt. 
 
 
§ 20 Direktor des Landschaftsverbandes, Landesräte und 
sonstige Beamte, Angestellte und Arbeiter 
 
(1) Dem Direktor des Landschaftsverbandes werden zur Mitwir-
kung bei der Erledigung der Dienstgeschäfte und zur Vertretung 
in bestimmten Geschäftsbereichen leitende Beamte (Landesrä-
te) beigeordnet; ihre Zahl wird durch Satzung und Stellenplan 
festgelegt. Allgemeiner Vertreter des Direktors des Land-
schaftsverbandes ist der Erste Landesrat. Im übrigen richtet sich 
die Vertretung und Geschäftsverteilung nach der vom Land-
schaftsausschuss zu erlassenden Geschäftsordnung. 
 
(2) Der Direktor des Landschaftsverbandes und die Landesräte 
werden für die Dauer von acht Jahren gewählt. Die Stellen sind 
öffentlich auszuschreiben. Der Direktor des Landschaftsverban-
des oder einer der Landesräte muss die Befähigung zum Rich-
teramt oder zum höheren Verwaltungsdienst besitzen. Die Be-
stimmungen des § 71 der Gemeindeordnung über die Wieder-
wahl sowie des § 72 der Gemeindeordnung finden entspre-
chende Anwendung. 
 
(3) Die Landschaftsversammlung kann den Direktor des Land-
schaftsverbandes und Landesräte abberufen. Der Antrag kann 
nur von der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder ge-
stellt werden. Zwischen dem Eingang des Antrags und der Sit-
zung der Landschaftsversammlung muss eine Frist von mindes-
tens sechs Wochen liegen. Über den Antrag ist ohne Ausspra-
che abzustimmen. Der Beschluss über die Abberufung bedarf 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mit-
glieder. Der Nachfolger ist innerhalb einer Frist von sechs Mo-
naten zu wählen. 
 
(4) Dienstvorgesetzter des Direktors des Landschaftsverbandes 
ist der Landschaftsausschuss, Dienstvorgesetzter aller übrigen 
Beamten sowie der Angestellten und Arbeiter des Landschafts-
verbandes ist der Direktor des Landschaftsverbandes. Die Be-

 
In der Überschrift werden die Wörter „Beamten, Ange-
stellten und Arbeiter“ durch das Wort „Bediensteten“ 
ersetzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Satz 1 werden die Wörter „Beamten, Angestellten und 
Arbeiter“ durch das Wort „Bediensteten“ ersetzt.  
 
 

 
Redaktionelle Änderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 
 
 
s.o. 
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amten des Landschaftsverbandes werden aufgrund eines Be-
schlusses des Landschaftsausschusses vom Direktor des 
Landschaftsverbandes ernannt, befördert und entlassen. Die 
arbeits- und tarifrechtlichen Entscheidungen für die Angestellten 
und Arbeiter trifft der Direktor des Landschaftsverbandes. Die 
Satzung kann eine andere Regelung treffen. Der Stellenplan ist 
einzuhalten; Abweichungen sind nur zulässig, soweit sie auf-
grund des Besoldungs- oder Tarifrechts zwingend erforderlich 
sind. Die Rechtsverhältnisse der Beamten, Angestellten und 
Arbeiter des Landschaftsverbandes bestimmen sich im übrigen 
nach den Vorschriften des allgemeinen Beamten- und des Tarif-
rechts. 
 

 
 
In Satz 3 werden die Wörter „ Angestellten und Arbeiter“ 
durch  das Wort „Bediensteten“ ersetzt. 
 
 
 
 
In Satz 6 werden die Wörter „Beamten, Angestellten und 
Arbeiter“ durch das Wort „Bediensteten“ ersetzt.  
 

 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
s.o. 

 
§ 21 Verpflichtungserklärungen 
 
(1) Erklärungen, durch die der Landschaftsverband verpflichtet 
werden soll, bedürfen der schriftlichen Form. Sie sind durch den 
Direktor des Landschaftsverbandes oder seinen allgemeinen 
Vertreter und den sachlich zuständigen Landesrat zu unter-
zeichnen. Liegt der Erklärung ein Beschluss der Landschafts-
versammlung oder eines Ausschusses zugrunde, so soll dieser 
dabei angeführt werden. 
 
(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Geschäfte der laufen-
den Verwaltung, die für den Landschaftsverband geldlich nicht 
von erheblicher Bedeutung sind, und auf Geschäfte, die auf-
grund einer in der Form des Absatzes 1 ausgestellten Vollmacht 
abgeschlossen werden. 
 

 
 
 
In § 21 Abs. 1 Satz 2  werden die Worte „und den sach-
lich zuständigen Landesrat“ gestrichen. 

 
 

 § 21    Verpflichtungserklärungen 
Der GE übernimmt unseren Vorschlag.                              
 
 

 
4. Abschnitt  

Finanzwirtschaft 
 

  

 
§ 22 Landschaftsumlage 
 
(1) Die Landschaftsverbände erheben nach den hierfür gelten-
den Vorschriften von den kreisfreien Städten und Kreisen eine 
Umlage, soweit ihre sonstigen Erträge zur Deckung der Auf-
wendungen im Ergebnisplan nicht ausreichen (Landschaftsum-
lage). 2Ist die Haushaltssatzung des Landschaftsverbandes bei 
Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, so 

 
 
 
 

 
 
 § 22      Landschaftsumlage 
Die Landschaftsverbände hatten vorgeschlagen, dass 
die Grenze für die Höhe der Landschaftsumlage in Satz 
1 (Deckung der Aufwendungen im Ergebnisplan) aus-
nahmeweise überschritten werden kann. Diesen Vor-
schlag hat der GE nicht aufgenommen.                             
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darf die Landschaftsumlage ausschließlich nach dem Umlage-
satz des Vorjahres auf Grundlage der dafür festgesetzten Um-
lagegrundlagen erhoben werden. 
 
(2) Die Landschaftsumlage ist für jedes Haushaltsjahr neu fest-
zusetzen. 2Die Festsetzung des Umlagesatzes bedarf der Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde. 3Die Genehmigung kann 
unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. 4Vor der 
Genehmigung gibt die Aufsichtsbehörde den Mitgliedskörper-
schaften Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
 (3) 1Der Umlagesatz kann einmal im Laufe des Haushaltsjahres 
geändert werden. 2Die Änderung des Umlagesatzes wirkt auf 
den Beginn des Haushaltsjahres zurück. Eine Erhöhung des 
Umlagesatzes der Landschaftsumlage ist nur zulässig, wenn 
unter Berücksichtigung des Rücksichtnahmegebotes nach § 9 
Satz 2 der Kreisordnung alle anderen Möglichkeiten, den Haus-
halt des Landschaftsverbandes auszugleichen, ausgeschöpft 
sind. 4Im Falle einer Erhöhung des Umlagesatzes muss der 
Beschluss vor dem 30. Juni des Haushaltsjahres gefasst sein. 
 
(4) § 55 der Kreisordnung findet entsprechende Anwendung 
 
 
§ 23 Haushaltswirtschaft und Prüfung 
 
(1) Die Landschaftsverbände haben für jedes Haushaltsjahr 
über alle Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Aus-
zahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen einen Haus-
haltsplan aufzustellen und am Ende des Haushaltsjahres einen 
Jahresabschluss und einen Gesamtabschluss aufzustellen. 
 
(2) Für den Haushalt, die mittelfristige  Ergebnis- und Finanz-
planung, die Verwaltung des Vermögens, die wirtschaftliche 
Betätigung und privatrechtliche Beteiligung, die Finanzbuchhal-
tung, den Jahresabschluss und den Gesamtabschluss sowie 
das Prüfungswesen gelten sinngemäß die Vorschriften der 
Gemeindeordnung und ihrer Durchführungsverordnungen sowie 
§ 55 der Kreisordnung. Das Nähere wird durch Satzung gere-
gelt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „die wirtschaftliche 
Betätigung und privatrechtliche Beteiligung,“ gestrichen.  
 
 
 
 
 
 
Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:  
„(3) Soweit nicht in diesem Gesetz oder aufgrund dieses 
Gesetzes eine andere Regelung getroffen ist, finden die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 § 23 Abs. 2    Wirtschaftliche Betätigung  
Die Umformulierung der bisherigen Absätze 2 bis 4 in 
den neuen Absätzen 2 bis 5 entspricht der Regelung in 
der GO unter Einbeziehung der unterschiedlichen Be-
grifflichkeiten bezüglich der kommunalverfassungs-
rechtlichen Struktur von Gemeinde und Landschafts-
verband.   
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(3) Die überörtliche Prüfung der Landschaftsverbände ist Auf-
gabe der Gemeindeprüfungsanstalt. 
 
(4) Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist nach 
vorheriger öffentlicher Bekanntgabe an sieben Tagen öffentlich 
auszulegen. Gegen den Entwurf können Einwohner der Mit-
gliedskörperschaften innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen 
nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben. In der 
öffentlichen Bekanntgabe der Auslegung ist auf die Frist hinzu-
weisen; außerdem ist die Stelle anzugeben, bei der die Einwen-
dungen zu erheben sind. Über die Einwendungen beschließt die 
Landschaftsversammlung in öffentlicher Sitzung. 

Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen über die wirtschaftliche Betätigung 
und die nichtwirtschaftliche Betätigung sowie die hierzu 
erlassenen Rechtsvorschriften in ihrer jeweils geltenden 
Fassung mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, 
dass an die Stelle des Rates der Landschaftsausschuss, 
an die Stelle des Bürgermeisters der Direktor des Land-
schaftsverbandes und an die Stelle der Beigeordneten 
die Landesräte treten. Bei der entsprechenden Anwen-
dung des § 113 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen findet § 50 Abs. 4 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ebenfalls 
entsprechende Anwendung.“ 
 
Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die Absätze 4 
und 5.  
 
 
 

 
§ 23a Ausgleichsrücklage 
 
In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allge-
meinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals 
anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüs-
se durch Beschluss der Landschaftsversammlung zugeführt 
werden, soweit ihr Bestand nicht den  Höchstbetrag von einem 
Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.  
 
 
§ 23b Haushaltssicherungskonzept 

(1) 1Der Landschaftsverband hat zur Sicherung seiner dauerhaf-
ten Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzu-
stellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, 
bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist. 2§ 76 
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der Gemeindeordnung gilt entsprechend.  

  (2) Ist der Landschaftsverband überschuldet oder steht die 
Überschuldung innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung be-
vor, so kann das Haushaltssicherungskonzept nur genehmigt 
werden, wenn sowohl der Haushaltsausgleich als auch die 
Beseitigung der Überschuldung innerhalb der Frist des § 76 
Abs. 2 Satz 3 der Gemeindeordnung dargestellt wird.  

§ 23c Sonderumlage 
 
1Der Landschaftsverband kann eine Sonderumlage erheben, 
sofern im Jahresabschluss eine Inanspruchnahme des Eigen-
kapitals erfolgt ist. 2Eine Sonderumlage ist zu erheben, sofern 
eine Überschuldung nach § 75 Abs. 7 der Gemeindeordnung 
eingetreten ist. 3Die Sonderumlage ist nach der Inanspruch-
nahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage 
und unter Beachtung des Rücksichtnahmegebots nach § 9 Satz 
2 der Kreisordnung zu bestimmen. 4Sie kann in Teilbeträgen 
festgesetzt und erhoben werden. 5§ 55 Abs. 1 und 2 der Kreis-
ordnung sowie § 22 Absatz 2 und 3 finden entsprechende An-
wendung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorschlag der Landschaftsverbände, das Wort 
„kann“ durch das Wort „soll“ zu ersetzen, ist im Gesetz-
entwurf nicht aufgegriffen  worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Abschnitt 

Aufsicht 
 

  

 
§ 24 Allgemeine Aufsicht und Sonderaufsicht 
 
(1) Die Aufsicht über die Landschaftsverbände führt das Innen-
ministerium. Die Aufsicht erstreckt sich darauf, dass die Land-
schaftsverbände im Einklang mit den Gesetzen verwaltet wer-
den (allgemeine Aufsicht). 
 
(2) Soweit die Landschaftsverbände ihre Aufgaben nach Wei-
sung erfüllen, richtet sich die Aufsicht nach den hierüber erlas-
senen Bestimmungen (Sonderaufsicht). 
 

 
 
 
In § 24 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Innenministerium“ 
durch die Wörter „für Inneres zuständige Ministerium“ 
ersetzt.  
 

 
 
 
Redaktionelle Anpassung                                               
 

 
§ 25 Unterrichtungsrecht 
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Die Aufsichtsbehörde kann sich jederzeit über die Angelegen-
heiten der Landschaftsverbände unterrichten. 
 
§ 26 Beanstandungs- und Aufhebungsrecht 
 
(1) Die Aufsichtsbehörde kann den Direktor des Landschafts-
verbandes anweisen, Beschlüsse der Landschaftsversammlung, 
des Landschaftsausschusses und der Fachausschüsse, die das 
geltende Recht verletzen, zu beanstanden. Sie kann derartige 
Beschlüsse auch selbst beanstanden. § 19 findet entsprechen-
de Anwendung. Nach erfolgloser Beanstandung kann die Auf-
sichtsbehörde die Beschlüsse aufheben. Sie kann verlangen, 
dass die aufgrund der Beschlüsse getroffenen Maßnahmen 
rückgängig gemacht werden. 
 
(2) Die Aufsichtsbehörde kann Anordnungen des Direktors des 
Landschaftsverbandes, die das geltende Recht verletzen, bean-
standen. Die Beanstandung ist dem Landschaftsausschuss 
unter Darlegung der Gründe schriftlich mitzuteilen. Sie hat auf-
schiebende Wirkung. Billigt der Landschaftsausschuss die An-
ordnung des Direktors des Landschaftsverbandes, so kann die 
Aufsichtsbehörde sie aufheben. 
 

  

 
§ 27 Anordnungsrecht und Ersatzvornahme 
 
(1) Erfüllt ein Landschaftsverband die ihm gesetzlich obliegen-
den Pflichten oder Aufgaben nicht, so kann die Aufsichtsbehör-
de anordnen, dass er innerhalb einer bestimmten Frist das 
Erforderliche veranlasst. 
 
(2) Kommt ein Landschaftsverband der Anordnung der Auf-
sichtsbehörde nicht innerhalb der Frist nach, so kann die Auf-
sichtsbehörde die Anordnung an Stelle und auf Kosten des 
Landschaftsverbandes selbst durchführen oder die Durchfüh-
rung einem anderen übertragen. 
 

  

 
§ 28 Anfechtung von Aufsichtsmaßnahmen 
 
Der Landschaftsverband kann die Maßnahmen der Aufsichts-
behörde unmittelbar mit der Klage im Verwaltungsstreitverfah-
ren anfechten. 
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§ 29 Zwangsvollstreckung 
 
(1) Zur Einleitung der Zwangsvollstreckung wegen einer Geld-
forderung gegen den Landschaftsverband bedarf der Gläubiger 
einer Zulassungsverfügung der Aufsichtsbehörde, es sei denn, 
dass es sich um die Verfolgung dinglicher Rechte handelt. In 
der Verfügung hat die Aufsichtsbehörde die Vermögensgegen-
stände zu bestimmen, in welche die Zwangsvollstreckung zuge-
lassen wird, und über den Zeitpunkt zu befinden, in dem sie 
stattfinden soll. Die Zwangsvollstreckung wird nach den Vor-
schriften der Zivilprozessordnung durchgeführt. 
 
(2) Ein Konkursverfahren über das Vermögen des Landschafts-
verbandes findet nicht statt. 
 
(3) Die Bestimmung des § 27 bleibt unberührt. 
 

  

 
6. Abschnitt 

Schlussvorschriften 
 

  

 
§ 30 Überleitung 
 
(1) Rechte und Pflichten, welche durch Gesetz, Verordnung, 
Satzung oder Rechtsgeschäfte den Provinzialverbänden über-
tragen sind, werden mit Inkrafttreten dieses Gesetzes Rechte 
und Pflichten der Landschaftsverbände. Soweit Rechte und 
Pflichten außerhalb des Aufgabenbereichs des § 5 liegen, neh-
men die Landschaftsverbände sie längstens bis zum 31. De-
zember 1984 wahr. 
 
(2) Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, die bei In-
krafttreten des Gesetzes im Gebiet des Landes Nordrhein-
Westfalen ganz oder überwiegend Aufgaben nach den §§ 5 und 
30 Abs. 1 Satz 2 wahrnehmen, werden Beamte und Angestellte 
des zuständigen Landschaftsverbandes; Arbeiter sind unter den 
gleichen Voraussetzungen von den Landschaftsverbänden zu 
übernehmen. Die Landschaftsverbände sind zur Zahlung der 
Versorgungsbezüge für Beamte, Angestellte und Arbeiter sowie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satz 1 wird wie folgt gefasst:  
„Bedienstete im öffentlichen Dienst, die bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes im Gebiet des Landes Nordrhein-
Westfalen ganz oder überwiegend Aufgaben nach den §§ 
5 und 30 Abs. 1 Satz 2 wahrnehmen, werden Bedienstete 
des zuständigen Landschaftsverbandes.“  
In Satz 2 werden die Wörter „Beamte, Angestellte und 
Arbeiter“ durch das Wort „Bedienstete“ ersetzt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktionelle Änderung, im Wesentlichen wie vorge-
schlagen                             
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Geltende Fassung 
 

Vorgeschlagene Änderung  
laut Gesetzentwurf (GE) 16/12363 

 
Anmerkungen 

deren Hinterbliebene verpflichtet, auf die bei Eintritt des Versor-
gungsfalles die Voraussetzungen des Satzes 1 zutrafen. An-
derweitige vertragliche Abmachungen bleiben unberührt. Die 
Landschaftsverbände sind Dienstherren derjenigen Beamten, 
Angestellten und Arbeiter der Provinzialverbände, deren Unter-
bringung und Versorgung sich nach § 63 des Gesetzes zur 
Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des 
Grundgesetzes fallenden Personen vom 11. Mai 1951 (BGBl. I 
S. 307) bestimmt. Bestehen im Einzelfalle Zweifel, ob die Vo-
raussetzungen des Satzes 1 vorliegen, so entscheidet darüber 
das zuständige Fachministerium im Einvernehmen mit dem 
Innenministerium und dem Finanzministerium. 
 
(3) Vermögen und Schulden der Provinzialverbände werden mit 
Inkrafttreten des Gesetzes Vermögen und Schulden der Land-
schaftsverbände. Vermögensteile, die bei Inkrafttreten des Ge-
setzes für Zwecke des Landes benutzt werden, verbleiben bis 
zu einer vertraglichen oder gesetzlichen Regelung in der Ver-
waltung und Nutzung des Landes. Vermögen des Landes, das 
in Wahrnehmung von Aufgaben der Provinzialverbände gebildet 
worden ist, und den in den §§ 5 und 30 Abs. 1 Satz 2 angeführ-
ten Aufgaben dient, ist den Landschaftsverbänden zu übertra-
gen; Verpflichtungen des Landes, die unter den gleichen Vo-
raussetzungen entstanden sind, sind von den Landschaftsver-
bänden zu übernehmen. 
 

 
 
 
In Satz 4 werden die Wörter „Beamten, Angestellten und 
Arbeiter“ durch das Wort „Bediensteten“ ersetzt.  
 
 
 
In Satz 5 wird das Wort „Innenministerium“ durch die 
Wörter „für Inneres zuständigen Ministerium“ ersetzt 

 
 
 
 
 
 
.  
 
 
Redaktionelle Anpassung                                           
 

 
§ 31 Durchführung des Gesetzes 
 
Das Innenministerium erlässt die zur Durchführung dieses Ge-
setzes erforderlichen Rechtsverordnungen. Die erforderlichen 
Verwaltungsvorschriften erlässt das Innenministerium oder im 
Einvernehmen mit ihm das jeweils zuständige Fachministerium. 
 

 
 
 
In § 31 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort „Innenministe-
rium“ durch die Wörter „für Inneres zuständige Ministeri-
um“ ersetzt.  
 

 
 
 
Redaktionelle Anpassung                                              
 

 
§ 32 Inkrafttreten 
 
Das Gesetz tritt am 17. Oktober 1994 in Kraft.  
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